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GEMEINDE WESTENDORF
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* Praambel

PRAAMBEL

Die Gemeinde Westendorf erldsst aufgrund der 88 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257) geadndert
worden ist, des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die 8§ 4
und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 254) geandert worden ist, des Art. 23 der
Gemeindeordnung (GO) fur den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. August 1998 (GVBI. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-1), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes
vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573) geandert worden ist sowie der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) ge-
andert worden ist und der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezem-
ber 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 189) geandert worden ist, folgenden

Bebauungsplan

,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I

als Satzung.

Bestandteile des Bebauungsplanes:

A) Textliche Festsetzungen in der Fassung vom 26.11.2025 mit:
— Textliche Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

B) Planzeichnung in der Fassung vom 26.11.2025 mit:
— Geltungsbereich, M 1 : 1.000
— Festsetzungen durch Planzeichen
— Hinweise durch Planzeichen
— Verfahrensvermerken

Beigefigt sind:
— C) Begrindung mit D) Umweltbericht in der Fassung vom 26.11.2025

— Gutachterliche Stellungnahme saP, Hermann Stickroth, Augsburg, vom 29.08.2025

— Ermittlung und Bewertung der schalltechnischen Belange LA16-130-G05-T01-01, BE-
KON Larmschutz & Akustik GmbH, Augsburg, vom 17.09.2025
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Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* A) Textliche Festsetzungen

A)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

§1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

(1) Der in der Planzeichnung mit GE gekennzeichnete Bereich wird als Gewerbege-
biet im Sinne des 8§ 8 BauNVO festgesetzt.

(2) Zulassig sind:

1. Gewerbebetriebe aller Art einschliel3lich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder
Warme aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhduser, Lager-
platze und 6ffentliche Betriebe

2. Geschafts-, Blro- und Verwaltungsgebaude

3. Tankstellen

4. Anlagen fur sportliche Zwecke

5. Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

(3) Nicht zul&ssig, auch nicht ausnahmsweise zuléassig sind:

1. Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenuber in
Grundflache und Baumasse untergeordnet sind

2. Vergnugungsstatten bzw. vergleichbare Nutzungen

a) Spiel- und Automatenhallen

b) Nachtlokale jeglicher Art, Vorfuihr- und Geschéaftsraume, deren Zweck auf Darstel-

lungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist

c) Wettbiros

d) Swinger-Clubs

e) Einzelhandelsbetriebe mit Uberwiegend Sex- oder Erotiksortiment (,Sex-Shops*)
3. Beherbergungsbetriebe in jeglicher Form z. B. Hotels, Motels
4. Ubernachtungsraume von Einsatzpersonal
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GEMEINDE WESTENDORF
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* A) Textliche Festsetzungen

§2

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

(1) Grundflachenzahl (GRZ) und Geschossflachenzahl (GFZ)
gem. § 16, § 17, 19 und 20 BauNVO

1. Im GE ist eine GRZ von max. 0,8 zulassig.

2. Im GE ist eine GFZ von max. 1,6 zulassig.

(2) Hbéhe der baulichen Anlagen und H6henbezugspunkte
gem. § 18 BauNVO

1. Unterer Bezugspunkt fur die Gesamththe (GH) ist die Oberkante FertigfuRboden
des Erdgeschosses (OK FFB EG). Bei Sattel- und Pult- und Sheddéachern ist der
obere Bezugspunkt fir die GH der héchste Punkt der auReren Dachhaut. Bei
Flachdachern ist der obere Bezugspunkt der hdochste Punkt der Attika.

2. Bezugshohe fir OK FFB EG beim Hauptbaukérper ist 429,15 m 4. NHN; davon
darf max. +- 1,25 m abgewichen werden. Dies gilt nicht fur die jeweils untergeord-
neten Andockstationen.

3. Folgende Hohe ist zulassig:

Gesamthohe (GH): max. 12,50 m

§3 BAUWEISE, GRENZABSTANDE
gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

(1) Bauweise
gem. § 22 BauNVO
Innerhalb des Baugebietes gilt eine abweichende Bauweise (a) gem. § 22 Abs. 4
BauNVO. Es gelten die Grundsatze der offenen Bauweise mit der MalRgabe, dass
die Gebaude mit einer L&nge von tber 50,00 m, bis zu der nach den Baugrenzen
moglichen Ausdehnung, errichtet werden durfen.

(2) Uberbaubare Grundstiicksflachen

gem. 8 23 BauNVO

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch Baugrenzen in der Planzeich-
nung festgesetzt.
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GEMEINDE WESTENDORF
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* A) Textliche Festsetzungen

(3)

Abstandsflachen, Abstandsregelung
gem. § 9 Abs. 6 BauGB

Fur das gesamte Plangebiet gilt die Abstandsflachenregelung geméafl Art. 6
BayBO.

8§84 NEBENANLAGEN, GARAGEN, CARPORTS UND STELLPLATZE
gem. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12, 14 BauNVO

(1) Es wird eine Pflicht fur die Herstellung von Stellplatzen gemalR § 81 Abs. 1 Nr. 4
BayBO festgesetzt. Die Anzahl der zu errichtenden Stellplatze richtet sich nach
der bayerischen Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) in der jeweils gul-
tigen Fassung.

(2) Nebenanlagen, Garagen und Carports durfen nur innerhalb der festgesetzten
Uberbaubaren Grundstucksflache errichtet werden.

(3) Larmschutzwénde sind auch au3erhalb der Baugrenzen zulassig.

(4) Stellplatze sind auch auf3erhalb der Baugrenzen zuldssig, jedoch nicht innerhalb
der festgesetzten privaten Grinflachen.

8§85 VER- UND ENTSORGUNG

(1) Ver- und Entsorgungsleitungen
gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB
Samtliche Ver- und Entsorgungsanlagen, einschlielich Strom- und Telefonleitun-
gen, sind - vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen - unterirdisch zu fuhren.

(2) Abfall- und Abwasserbeseitigung
gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

1. Hausliches Schmutzwasser
Abwasser ist dem gemeindlichen Entsorgungskanal zuzufuhren. Die Entsorgung ist
damit gesichert.

2. Niederschlagswasser

Das auf den einzelnen privaten Grundstiicksflachen anfallende Niederschlagswasser
von Dach- und Belagsflachen ist auf dem jeweiligen Grundstick zu versickern.

OPLA — Biiro fir Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg | Fassung vom 26.11.2025 Seite 6 von 18
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Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* A) Textliche Festsetzungen

§6 GRUNORDNUNG

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 u. 25 BauGB

(1) Private Grundsticksflache

Die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen Anlagen tberbauten Flachen
der bebauten Grundstiicke sind wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen
und als natirliche Vegetationsflache (Rasen- oder Wiesenflache, Stauden- oder Ge-
hdlzpflanzung) zu begrinen.

Es ist je 500 m2 angefangener Grundsticksflache mindestens ein heimischer Laub-
baum gem. Artenliste zu pflanzen — Mindestpflanzgrofe STU 14-16 cm.

(2) Anpflanzen von Badumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25

Die planzeichnerisch festgesetzten ,Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strau-
chern und sonstigen Bepflanzungen® sind gemal Artenliste flachig mit standorthei-
mischen Baumen und Strauchern im Sinne eines Feldgehélzes zu bepflanzen. Alter-
nativ sind sie mit einer durchgehenden, mindestens 4-reihigen Hecke aus Baumen
(mind. 5 % Baumanteil) und Strauchern mit Entwicklung artenreicher Sdume und Ex-
tensivgriunland auf der Restflache zu bepflanzen.

Artenliste — Gehoélzarten und Qualitaten

Bei allen Gehdlzpflanzungen sind standortgerechte, vorwiegend heimische Arten
in Anlehnung an die potenzielle natlrliche Vegetation zu verwenden.

Baume |. Wuchsklasse

Pflanzenqualitat: Hochstamme 4 x verpflanzt, Stammumfang (StU) 20-25 cm

- Acer platanoides Spitz-Ahorn

- Fraxinus excelsior Gemeine Esche
- Quercus robur Stiel-Eiche

- Tilia cordata Winter-Linde

Baume Il. Wuchsklasse

Pflanzenqualitat: Hochstamme 3 x verpflanzt, Stammumfang (StU) 16-18 cm

- Acer campestre Feld-Ahorn
- Carpinus betulus Hainbuche
- Sorbus-Arten Eberesche (Verwendung im Bereich

der Stromleitung)

Straucher

Pflanzenqualitat: verpflanzte Straucher Hohe 60 - 100 cm (1 St/ 1,5 m?)

- Berberis vulgaris Berberitze
- Cornus sanguinea Hartriegel
- Corylus avellana Hasel
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(3)

§7

- Crataegus monogyna Eingriffliger WeilRdorn
- Ligustrum vulgare Gewohnlicher Liguster
- Lonicera xylosteum Heckenkirsche

- Prunus spinosa Schlehe

- Prunus padus Traubenkirsche

- Rhamnus cathartica Kreuzdorn

- Rosa spec. Wildrosen in Arten und
- Sambucus nigra Holunder

- Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Durchfiihrung der grinordnerischen MaRnahmen

Die festgesetzten Pflanzungen sind spatestens eine Pflanzperiode nach Bezugs-
fertigkeit der jeweiligen Hauptgebaude durchzufihren.

Samtliche festgesetzte Pflanzungen sind vom Grundstickseigentimer im Wuchs
zu fordern, zu pflegen und vor Zerstérung zu schiitzen. Ausgefallene Pflanzungen
sind entsprechend den festgesetzten Pflanzenqualitaten und am vorgegebenen
Standort zu ersetzen.

GERAUSCHEMISSIONSKONTINGENTE

(1)

(2)

(3)

(4)

gem. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

8 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb BauGB und § 1 Nr. 4 Satz 2
BauNVO

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der fol-
genden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach der DIN
45691:2006-12 "Gerauschkontingentierung" weder tags noch nachts tberschrei-
ten.

Hinweis: Nach der TA Larm, der DIN 18005 und der DIN 45691 erstreckt sich der
Tagzeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und der Nachtzeitraum von 22:00 Uhr bis
06:00 Uhr.

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A):

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A):

TF 01 tags Lex = 60 dB(A)  [nachts Lex =50 dB(A)

Die Berechnungen sind mit einer Nachkommastelle genau durchzufihren.

Die Prufung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt fir Immissionsorte
aulerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes ,Gewerbegebiet Via Clau-
dia Ost |I“ der Gemeinde Westendorf sowie aulRerhalb des Geltungsbereichs des
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(5)

(6)

)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Bebauungsplanes ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost |I* der Marktgemeinde Meitin-
gen nach der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 in Verbindung mit Anlage A.2.

Die Emissionskontingente durfen nur flr eine Anlage oder einen Betrieb herange-
zogen werden.

Als Bezugsflache ist die in der Anlage 01 dargestellte Teilflache heranzuziehen.

Ein Vorhaben erflllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes, wenn der Beurteilungspegel L; den Immissionsrichtwert an den mal3-
geblichen Immissionsorten um mindestens 15dB unterschreitet.

Als Einfallswinkel ist von 360 Grad auszugehen.

Es ist folgendes Zusatz-Emissionskontingent LEK,zus,k (Anlage 02) zuléassig:

Zusatzkontingent Lek zus
Sektor Anfang Ende Abstand
tags nachts
A 215 358 oo 9,0 3,0
B 358 86 oo 6,0 1,0
C 86 148 9,0 5,0
D 148 157 <350 m 9,0 5,0
E 148 157 >350m 0,0 0,0
F 157 198 oo 0,0 0,0
G 198 215 <410 m 9,0 3,0
H 198 215 >410 m 0,0 0,0

Die Abstandsangabe gibt an in welchem Abstand in Metern vom Bezugspunkt das
jeweilige Zusatzkontingent gilt.

Die Winkelangaben und der Abstand aus der Tabelle beziehen sich auf den fol-
genden Bezugspunkt im UTM-Koordinatensystem (Zone 32).

X = 636897 (Rechtswert) y = 5380066 (Hochwert)

Die Richtungsangabe (Winkelzunahme im Uhrzeigersinn) ist wie folgt definiert:
Norden 0O Grad

Osten 90 Grad

Suden 180 Grad

Westen 270 Grad
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§8

ABGRABUNGEN UND AUFSCHUTTUNGEN

gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO

Aufschuttungen zur Anpassung des Gelandes auf dem Grundstick sind bis maxi-
mal der Hohe der angrenzenden Stral3enbegrenzungslinie zulassig.

AuRerhalb der Baugrenzen sind Stlutzmauern nicht zulassig; Hoéhendifferenzen
sind durch Bdschungen auszugleichen.

§9 GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN
gem. 8 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO

(1) Dachformen, Dachneigungen

1. Bei Hauptgebauden sind ausschlieBlich Flachdéacher (FD), Satteldacher (SD),
Pultdacher (PD) und Sheddacher (SD) zulassig.

2. Die Dachneigung bei Hauptgebduden darf max. 35° betragen.

3. Zusammengebaute Gebaude sind in Gestalt, Dachform und Neigung aufeinander
abzustimmen. Die Gestaltungsprioritat wird durch die zuerst errichteten Geb&ude
festgelegt.

4. Unverkleidete Dachtragkonstruktionen sind oberhalb der Dachhaut unzulassig
(z.B. Binder, Fachwerk, etc.).

(2) Werbeanlagen

1. Werbeanlagen sind nur an max. zwei Geb&udeseiten zulédssig und dirfen eine
Hohe von 2,0 m nicht Uberschreiten. Maximaler Flachenanteil pro Fassade 5 %.

2. Die Werbeanlagen dirfen die Wandhdhen nicht Giberschreiten.

3. Zulassig ist max. ein Pylon pro Betrieb. Die maximal zuldssige Gesamththe der
Gebaude darf nicht Uberschritten werden.

4. Unzulassig sind:

a) blinkende Blitzeffekte bei Leuchtwerbeanlagen,
b) bewegte SchriftbAnder oder dhnliche Lichteffekte wie Blink-, Wechsel- und Re-
flexbeleuchtung,
c) grelle, blendende Lichter,
d) Werbeschilder, die bis in den StralRenraum hinein auskragen.
5. Eine gewerbliche Plakatierung darf nur an zugelassenen Anschlagflachen (Re-

klame- und Plakattafeln, Plakatsdulen) angebracht werden.
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§ 10

Wahlplakate und adhnliche Werbemittel, durfen au3erhalb der von der Gemeinde
Westendorf zum Anschlag bestimmten Plakatsdulen- und -anschlagtafeln zwei
Monate vor dem Wahltermin angebracht werden und sind innerhalb von 10 Tagen
nach der Wahl wieder zu entfernen.

Plakatierung nicht gewerblicher Art (gilt auch fir nicht 6értliche Vereine) missen
vor Anbringen von der Gemeinde Westendorf genehmigt werden.

Darstellungen durch Bildwerfer dirfen in der Offentlichkeit nur nach vorheriger
Genehmigung durch die Gemeinde Westendorf vorgefiihrt werden.

Die genehmigten Werbemittel, die auf3erhalb der zugelassenen Anschlagsflachen
angebracht werden, sind spéatestens innerhalb einer Woche nach der Veranstal-
tung zu entfernen.

INKRAFTTRETEN

Der Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I tritt mit der Bekanntma-
chung gemaR § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Gemeinde Westendorf,den .. ...........

Steffen Richter, 1. Burgermeister Siegel
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TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

1. BEPFLANZUNG

Eigentimer eines Grundstiicks kann gem. Art. 47 AGBGB verlangen, dass auf einem Nach-
bargrundstick Baume, Straucher, Hecken, Weinstdcke oder Hopfenstocke in keiner geringe-
ren Entfernung als 0,50 m oder, falls sie Glber 2 m hoch sind, in keiner geringeren Entfernung
als 2 m von der Grenze seines Grundstiicks gehalten werden.

Gegenuber landwirtschaftlich genutzten Grundsticken sind gem. Art. 48 AGBGB, bei Ba&umen
von mehr als 2 m Hohe ein Abstand von 4 m einzuhalten (wenn wirtschaftliche Bestimmung
durch Schmalerung des Sonnenlichts erheblich beeintrachtigt werden wirde). Die Einhaltung
des Abstands kann nur verlangt werden, wenn das Grundstiick die bezeichnete wirtschaftli-
che Bestimmung schon zu der Zeit gehabt hat, zu der die Baume die H6he von 2 m Uber-
schritten haben.

2. WASSERWIRTSCHAFT

2.1 Niederschlagswasser

Die Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser in Zisternen zur Ermdglichung der
Brauchwassernutzung und zur Reduzierung des Frischwasserverbrauchs wird empfohlen.

Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Technischen Regeln zum
schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser
(TRENGW), das Arbeitsblatt DWA-A 138-1 ,Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser — Teil 1: Planung, Bau, Betrieb“ sowie das DWA-Merkblatt M 153 ,Handlungsempfeh-
lungen zum Umgang mit Regenwasser” sind zu beachten.

Die Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser von Dachflachen und sonstigen
Flachen ist erlaubnisfrei, wenn die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsver-
ordnung (NWFreiV) sowie die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammel-
tem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) eingehalten werden.

Die punktuelle Versickerung von Regenwasser Uber einen Sickerschacht ist nur anzuwenden,
wenn zwingende Grinde eine flachenhafte (z. B. Versickerungsmulden) bzw. linienférmige
Versickerung (z. B. Rigolen oder Sickerrohre) ausschliel3en.

Die Eignung der Bodenverhaltnisse im Bereich dieses Bauleitplanes fur eine Versickerung
sollte vor der Planung der Entwéasserungsanlagen durch geeignete Sachverstandige tberprift
werden.

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzufiihren. Die Un-
terlagen sind bei der Kreisverwaltungsbehdrde einzureichen.
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2.2 Grundwasser

Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhaltnisse obliegt grundséatzlich
dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang-
und Schichtenwasser sichern muss.

Zur Beschreibung der Grundwasser-Hintergrundsituation sind in der Regel Bohrungen/Erd-
aufschlisse erforderlich. Fir Bohrungen, die mehrere Grundwasserstockwerke durchteufen
oder die artesisch gespanntes Grundwasser erschlief3en, ist vor Bohrbeginn ist ein wasser-
rechtliches Verfahren durchzufiihren. Bei Bohrungen/Erdaufschlissen bis ins Grundwasser
ist in jedem Fall eine Anzeige beim der Kreisverwaltungsbehorde erforderlich.

Sind im Rahmen von Bauvorhaben MalBhahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen
(z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Grindungspfahlen
oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchfiihrung mit der Kreis-
verwaltungsbehdérde beziglich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt
aufzunehmen. Eine Beweissicherung bei einer Bau-wasserhaltung zur Abwehr unberechtigter
Anspriche Dritter wird empfohlen.

Zum Schutz vor hohen Grundwasserstadnden oder vor Staundsse/Schichtenwasser missen
Keller oder sonstige unterhalb des anstehenden Geladndes liegende Raume bis mindestens
zu dem durch Fachgutachten ermittelten schadensverursachenden / héchsten bekannten
Grundwasserstand zuziglich einem geeigneten Sicherheitszuschlag wasserdicht (z.B. weil3e
Wanne) und auftriebssicher hergestellt werden bzw. ist auf einen Keller zu verzichten oder
die Nutzung des Kellergeschosses entsprechend anzupassen.

2.3 Schutz vor Uberflutungen infolge von Starkregen

Infolge von Starkregenereignissen kénnen im Bereich des Bebauungsplans Uberflutungen
auftreten. Um Schaden zu vermeiden, sind bauliche VorsorgemalRnahmen zu treffen, die das
Eindringen von oberflachlich abflieBendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft
verhindert. Eine Sockelhéhe von mind. 25 cm Uber der Gelandeoberkante wird empfohlen.
Kellerfenster sowie Kellereingangstiren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B.
vor Lichtschéchten, ausgefuhrt werden.

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

3. IMMISSIONSSCHUTZ

3.1 Landwirtschaft

Durch die unmittelbare Nachbarschaft zu landwirtschaftlich genutzten Flachen sind im Pla-
nungsgebiet zeitweise Larm-, Geruchs- und Staubeinwirkungen, welche aus ordnungsgema-
Rer Bewirtschaftung resultieren, nicht ausgeschlossen.

Besonders wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Larmbelastigung - Verkehrslarm aus
dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr - auch vor 6 Uhr morgens, bedingt durch das tagliche
Futterholen, zu rechnen ist. Zudem ist mit sonstigen Larmbeeintrachtigungen, z.B. wahrend
der Erntezeit (Mais-, Silage- und Getreideernte, ev. Zuckerriibenernte) auch nach 22.00 Uhr
zu rechnen.
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3.2 Schallschutz

Bei der Neuerrichtung und Anderung von Bauvorhaben bzw. im Genehmigungsverfahren und
Genehmigungsfreistellungsverfahren ist mit der Bauaufsichtsbehdrde die Vorlage eines
Larmschutzgutachtens auf Basis der Ermachtigung der BauVorlV abzustimmen.

Bei der Neuerrichtung und Anderung von schutzbedurftigen Nutzungen im Sinne der DIN
4109-1:2018-01 bzw. im Genehmigungsverfahren und Genehmigungsfreistellungsverfahren
sind die sich aus der DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanfor-
derungen" ergebenden baulichen SchallschutzmafRnahmen zu beachten.

4. WARMEPUMPEN-SYSTEME

Ob sich der Baugrund bzw. das Grundwasser im Baugebiet fir einen Einsatz von Grundwas-
ser-Warmepumpen eignet, ist im Einzelfall zu prtfen. Die fachliche Begutachtung fur Anlagen
bis zu einer Leistung von 50 kJ/s wird von privaten Sachverstandigen der Wasserwirtschaft
(PSW) durchgefihrt.

https://www.[fu.bayern.de/wasser/sachverstaendige_wasserrecht/psw/index.htm

Anhand der Ubersichtskarte im Energie-Atlas Bayern kann der Bau einer Erdwarmesonden-
anlage nach hydrogeologischen und geologischen Bedingungen geprift werden:
https://www.energieatlas.bayern.de

Alternativ konnen u. U. Erdwarmekollektoren-, Erdwarmekdrbe- oder Luftwdrmepumpen-Sys-
teme realisiert werden.

5. DENKMALSCHUTZ

Bodeneingriffe (Bodendenkmal)

Gemal Information des Bayer. Landesamtes fiir Denkmalpflege (BLfD) befindet sich inner-
halb des Planungsgebietes das Bodendenkmal D-7-7431-0106 ,Siedlung der Vorgeschichte,
Koérpergraber des Frihmittelalters®.

Der betroffene Personenkreis (Eigentiimer oder Besitzer der Grundstiicke sowie Unternehmer
und Leiter der Arbeiten) wird hiermit auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von Bo-
dendenkmalern nach Art. 7 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) hingewie-
sen.
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Art. 7 Abs. 1 BayDSchG:

Wer auf einem Grundstiick nach Bodendenkmaélern graben oder zu einem anderen Zweck
Erdarbeiten auf einem Grundstiick vornehmen will, obwohl er weil} oder vermutet oder den
Umsténden nach annehmen muss, dass sich dort Bodendenkmaéler befinden, bedarf der Er-
laubnis. Die Erlaubnis kann versagt werden, soweit dies zum Schutz eines Bodendenkmals
erforderlich ist.

6. ALTLASTEN UND VORSORGENDER BODENSCHUTZ

6.1 Erdarbeiten

Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. kiinstliche Auffillungen, Altablagerun-
gen o.A. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt einzuschalten,
das alle weiteren erforderlichen Schritte in die Wege leitet.

6.2 Bodenbelastungen

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Boden mit von Natur aus erhéhten Schad-
stoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusatzlichen Kosten bei der
Verwertung/Entsorgung fuhren kdnnen. Es wird daher empfohlen, vorsorglich Bodenuntersu-
chungen durchzufiihren. Das Landratsamt ist von festgestellten geogenen Bodenbelastungen
in Kenntnis zu setzen.

6.3 Bodenschutz

Nach 8§ la Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen
werden. Gem. § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei Errichtung und Anderung baulicher An-
lagen ausgehoben wird in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernich-
tung zu schitzen. Zum Schutz des Mutterbodens und fiir alle anfallenden Erdarbeiten werden
die Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731, welche Anleitung zum sachgemallen Um-
gang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmateriales geben, empfohlen. Es wird
angeraten die Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn der Baumal3-
nahme zu klaren.

Im Zuge von Bauprozessen werden Béden rund um Bauobjekte erheblich mechanisch bean-
sprucht. Da diese nach Abschluss der MalBhahmen wieder natirliche Bodenfunktionen tber-
nehmen sollen, gilt es ihre funktionale Leistungsfahigkeit zu schiitzen, zu erhalten oder im
Sinne des Bodenschutzes wiederherzustellen. Die Bodenkundliche Baubegleitung tragt dazu
bei, 1. die Bodenbeeintrachtigungen durch Bauprozesse zu vermeiden bzw. zu vermindern,
2. die Abstimmung mit betroffenen Bodennutzern zu erleichtern sowie 3. die Folgekosten fur
Rekultivierungen nach Bauabschluss zu reduzieren. Zum umweltgerechten Umgang mit Bo-
den wird daher auf den Leitfaden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes
Boden (,Bodenkundliche Baubegleitung BBB — Leitfaden fur die Praxis“ vom Bundesverband
Boden e.V.) verwiesen.
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7. ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ

Der Loschwasserbedarf ist Uber die zentrale Wasserversorgung sicherzustellen. Nach den
technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblatt W405 ist in Gewerbegebieten eine Bereitstellung
von mindestens 1.600 I/min Loschwasser Uber zwei Stunden erforderlich.

Das Hydrantennetz ist nach den technischen Regeln des DVGW Arbeitsblatt W 331 auszu-
bauen. Hydranten sind im Abstand von ca. 100 m zu situieren.

Fir Gebaude, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer 6ffentlichen Verkehrsflache
entfernt sind, missen Zufahrtswege fir die Feuerwehr nach der Richtlinie tGber Flachen fir
die Feuerwehr auf Grundstiicken angelegt werden.

Die Hinweise der Richtlinie Gber Flachen fir die Feuerwehr sind zu beachten.

Erforderliche Anleiterstellen fur den zweiten Rettungsweg lber Leitern der Feuerwehr (vier-
teilige Steckleiter) sind dauerhaft zuganglich und frei zu halten.

8. ELEKTROMOBILITAT

Sollten Gebéaude oder Elektrotankstellen mit héherem Leistungsbedarf entstehen und die am
Rand des Geltungsbereichs befindliche Transformatorenstation 122Q1 nicht ausreichen,
dann ist eine gesicherte Stromversorgung nur Gber den Bau einer neuen 20-kV-Transforma-
torenstation gewahrleistet. Art und Standort der erforderlichen Trafostation kann erst festge-
legt werden, wenn die elektrischen Leistungsanforderungen der geplanten Gebaude bekannt
sind. Die Einbindung der vorgenannten Trafostation in das Mittelspannungsnetz erfolgt tber
neu zu verlegende 20-kV-Kabel.

9. UBERWACHUNG

Die Gemeinde Westendorf Uberwacht gem. § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die auf Grund der Durchfiihrung der Bauleitpléne eintreten, um insbesondere unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkungen frihzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete
MaRRnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

10. BURGELDVORSCHRIFT

Mit Geldbuf3e bis zu 500.000 Euro kann belegt werden, wer vorsatzlich oder fahrlassig einer
im Bebauungsplan enthaltenen ortlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt (Art. 79 Abs. 1 Nr. 1
BayBO).

OPLA — Biiro fir Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg | Fassung vom 26.11.2025 Seite 16 von 18



GEMEINDE WESTENDORF

Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I*

Textliche Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

ANLAGE 01 - BEZUGSFLACHE

[=] o] [+ 2] =] o] [+ [=]
(%) () W w W () w w
4 % =] & @ e S I
8 2 8 3 =] 2 8 2
5380150 ' BEKON 5380150
www bekon-akustik.de
5380100 5380100
1.
-
p
P
e ’ -+
5380050 5380050
T
]
- !
s Bebauunggplan "Gewerbegebig
5330000 TF 01 5380000
5379950 . ., 5379950
\ {i03]

5379900 5379900
I/ auungsplan "Gewe
5379850 5379850
5379800 5379800

a 103
-
10 33
s
5379750 5379750
=
s
e B
10 44
5379700 Legende 10 43 @ - - 5379700
—jé Immissionsort @ @
- Bezugsflache 10 42 @ @ N
Gebéaude @
5378650 =+  Punkt ZK Koordinate MaRstab 1:2500 5373650
mmmmm  /K-Sektorlinie @ m 012,525 20 75 men
(o] ()] (2] (o) [5)] ()] (2] (o]
& 3 2 5 2 2 5 I
S ] ] & 1] & 2 F
o o (=] o (=] o (=] o

OPLA — Biiro fir Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg | Fassung vom 26.11.2025

Seite 17 von 18



GEMEINDE WESTENDORF
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I*

Textliche Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

ANLAGE 02 - ZUSATZKONTINGENT

5380250

5379500

Legende
QK- Immissionsort

- Punkt ZK Koordinate

5379250

ZK-Sektorlinie
'-----
= Geltungsbereich

Gebaude

0009€3
05Z9e9

%4 BEEKON

www.bekon-akustik.de
4 ——

5380250

Malstab 1:10000

0 50 100 200 300 400
I TN .

379500

OPLA — Biiro fir Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg | Fassung vom 26.11.2025

Seite 18 von 18



GEMEINDE
WESTENDORF

Landkreis Augsburg

BEBAUUNGSPLAN
,Gewerbegebiet Via Claudia Ost |

C) BEGRUNDUNG
MIT D) UMWELTBERICHT

Fassung vom 26.11.2025

Projektnummer: 25027
0 P I A Bearbeitung: MK

Biro fur Ortsplanung
und Stadtentwicklung

Otto-Lindenmeyer-Str. 15
86153 Augsburg

Tel: 0821 /508 93 78 0

Mail: info@opla-augsburg.de
I-net: www.opla-d.de


mailto:info@opla-augsburg.de
http://www.opla-d.de/

GEMEINDE WESTENDORF

Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* Inhalt
INHALTSVERZEICHNIS
C) BEGRUNDUNG 3
1. Ziele und Zwecke der PlanUNng ......ooeoiniiii e 3
2. Beschreibung des Planbereichs ... 3
3. Planungsrechtliche Ausgangssituation ..............ooiii i 6
4. Ubergeordnete PlanUngen .. ....c.iriie e 7
5. Umweltbelange ... ..o 10
6. P lanNUNG S KON ZE Pt .o e e 11
7. Begrindung der FestSetZUNGEN .. ...t 12
8. Naturschutzfachliche Ausgleichsmallnahmen ..., 23
9. AT BN S UL Z . 24
10. Klimaschutz und KlMaanpPasSSUNQ ....ooiriiiit it it i e i e e ve e eiae e aanens 24
11. FIAChENSTAtiStiK .o e 25
D) UMWELTBERICHT 26

GrUNA A N o e e 26

Umweltauswirkungen bei Durchfihrung der Planung ..., 27

Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei

Nichtdurchfihrung der Planung (,Nullvariante®) ............c.ooiiiiiiiin. 36
4. Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

der nachteiligen AUSWITKUNGEN . ... .. i 36
5. Alternative PlanungsmaglichKeiten .. ... i 38
6. 1Yo T a1 (0] 4 1 o o 39
7. Beschreibung der Methodik ...... ..o 40
8. ZUSAMM N A S SUNG ..ttt ettt et e e e 41

OPLA — Biiro fir Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg | Fassung vom 26.11.2025 Seite 2 von 41



GEMEINDE WESTENDORF
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* C) Begriindung

C) BEGRUNDUNG

1. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG

Die Gemeinde Westendorf hat beschlossen, den Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia
Ost I aufzustellen, um die baurechtlichen Voraussetzungen fir die Ansiedlung gewerblicher
Unternehmen zu schaffen. Direkt stidlich an den vorliegenden Bebauungsplan angrenzend
plant der Markt Meitingen die Aufstellung des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet Via Claudia
Ost I1*.

Da die Flachen direkt an bereits bestehende gewerbliche Strukturen im Westen und Osten
angrenzen, ist eine Weiterentwicklung des Gewerbegebiets sinnvoll. Sowohl die betroffenen
Flachen als auch das bauliche Umfeld bieten hierfir geeignete Voraussetzungen. Angesichts
der begrenzten Flachenverfligbarkeit in der Gemeinde Westendorf ist dieser Standort ideal
fur die Erweiterung eines Gewerbegebiets.

Die Planung verfolgt vor allem das Ziel, die lokale Wirtschaft zu erhalten und zu starken,
Arbeitsplatze auszubauen und zu sichern sowie die Infrastruktur zu starken, im Sinne von §
1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB. Damit soll der dringend benétigte Bedarf an fachspezifischen Arbeits-
platzen gedeckt werden. Es liegen bereits zahlreiche konkrete Anfragen von Betrieben ver-
schiedener Branchen vor, aus denen die Gemeinde auswahlen méchte. Die vorliegende Pla-
nung basiert insofern auf einer bedarfsgerechten Siedlungsentwicklung und ist nicht darauf
ausgerichtet, ungenutzte Brachflachen zu schaffen. Stattdessen zielt sie darauf ab, den tat-
sachlichen Bedarf sinnvoll und nachhaltig zu decken.

Gleichzeitig mussen bei der Ansiedlung neuer Betriebe die Anforderungen des Immissions-,
Natur- und Artenschutzes sowie die Belange des Orts- und Landschaftsbildes berticksichtigt
werden. Der Bereich des Bebauungsplans erfullt alle notwendigen Voraussetzungen fur eine
weitere gewerbliche Entwicklung.

Um die Bericksichtigung verkehrlicher, umweltbezogener sowie natur- und artenschutzrecht-
licher Anforderungen zu gewahrleisten und eine stadtebauliche Struktur und Ordnung zu ent-
wickeln, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans gemaf § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich.

2. BESCHREIBUNG DES PLANBEREICHS

2.1 Raumlicher Geltungsbereich

Der rdumliche Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans, der sich aus der Plan-
zeichnung ergibt, umfasst insgesamt etwa 27.457 m2 (ca. 2,7 ha) und beinhaltet vollstandig
die Flurnummern 507, 508 und 508/1. Er befindet sich innerhalb der Gemeinde und Gemar-
kung Westendorf.
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2.2 Lage und bestehende Strukturen im Umfeld
Das Plangebiet liegt im Stden der Gemeinde Westendorf (etwa 2 km vom Zentrum entfernt).

Die verkehrliche ErschlieRung erfolgt Giber die Via Claudia, von wo aus Uber die Staatsstralle
2045 (ST 2045) ,Entlastungsstralie Nord“ eine optimale Anbindung an die B2 gegeben ist.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

- Im Norden an die ST 2045 sowie daran angrenzend an landwirtschaftlich genutzte
Flachen

- Im Osten an gewerblich genutzte Flachen (Kiesabbau)

- Im Suden an den sich parallel in der Aufstellung befindenden Bebauungsplan ,Gewer-
begebiet Via Claudia Ost |I“ des Marktes Meitingen

- Im Westen an die Via Claudia sowie bestehende gewerblich genutzte Flachen

Abbildung 1: Topographische Karte vom Plangebiet (rot umrandet), dem BP ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost II* (blau umran-
det) und der Umgebung (© 2025 Bayerische Vermessungsverwaltung), o. M.

2.3 Bestandssituation (Topografie, Vegetation, Schutzgebiete)

2.3.1 Topografie und Vegetation

Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich als bewirtschafteter Acker genutzt. Auf
der neu zu planenden Flache befinden sich keine Gehdlzstrukturen.

Das Plangebiet liegt auf einer Hohe zwischen ca. 428 m . NHN im Norden und ca. 430 m Q.
NHN im Siden; auf einer Gesamtlange von ca. 180 m betragt die Nord-Sid-Steigung damit
etwa 1,0 %.
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Abbildung 2: Luftbild des Plangebietes (rot umrandet), dem BP ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost Il (blau umrandet) (® Baye-
rische Vermessungsverwaltung 2025), o. M.

2.3.2 Schutzgebiete

Der Planungsumgriff befindet sich abseits Fauna-Flora-Habitate, Vogelschutzgebiete und
Landschaftsschutzgebiete. Ebenso liegen innerhalb des Geltungsbereichs oder in dessen
Umfeld keine Naturschutzgebiete, Trinkwasserschutzgebiete, Biotope oder Naturparks.

Weiter sind keine Nationalparks, Naturwélder oder Biosphéarenreservate im ndheren Umfeld
vorhanden.

Das nachste Okoflachenkataster befindet sich direkt angrenzend in ostlicher Richtung. Der
gemal Genehmigung vom 15.11.2017 durchzufiihrende Ausgleich ist laut dem Entwicklungs-
ziel: B - Feldgehdlze, Hecken, Geblsche, Gehdlzkultur.
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3. PLANUNGSRECHTLICHE AUSGANGSSITUATION

3.1 Darstellung im Flachennutzungsplan

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde Westendorf (rot umrandet), 0. M.

Der wirksame Flachennutzungsplan der Gemeinde Westendorf stellt den Geltungsbereich
Uberwiegend als gewerbliche Flachen dar. In diesem Zusammenhang ist eine ortsrandbeglei-
tende Eingrinung vorgesehen, welche der Einbindung der Gewerbeflache in das Land-
schaftsbild dient. Diese ist in &hnlicher Form auch im vorliegenden Bebauungsplan vorgese-
hen. Der wirksame Flachennutzungsplan entspricht damit bereits der geplanten Nutzung.

3.2 Bestehende Bebauungspléane

Fur das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplans liegt bislang kein rechtskraftiger, be-
reits bestehender Bebauungsplan zugrunde. Es handelt sich demnach um eine erstmalige
planungsrechtliche Festsetzung fir diesen Bereich.

Im Osten grenzt das Plangebiet an den Geltungsbereich des Bebauungsplans ,GE Nord —
sudlich der ST 2045, westlich der A29“. Dieser regelt die gewerbliche Nutzung &stlich der
geplanten Flache und bildet zugleich eine stadtebauliche Abgrenzung zur Staatsstral3e sowie
zur Kreisstral3e.

Auf der westlichen Seite schlieBen unmittelbar die Bebauungsplane ,GE Meitingen Nord I
und ,GE Meitingen Nord Il — Via Claudia“ an. Diese stellen bereits ausgewiesene und er-
schlossene Gewerbegebiete dar, die in funktionalem und r&dumlichem Zusammenhang mit
dem vorliegenden Planungsbereich stehen.

Abgesehen von den genannten Planen bestehen keine weiteren unmittelbar angrenzenden
Bebauungsplane.
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4. UBERGEORDNETE PLANUNGEN

Die Gemeinde Westendorf, welche mittig in der Planungsregion Augsburg liegt, ist gem. dem
LEP 2023 im Bereich eines ,Verdichtungsraums® eingestuft. GemaR Regionalplan Region
Augsburg (9) liegt Westendorf auf der Uberregional bedeutsamen Entwicklungsachse zwi-
schen dem Mittelzentrum Donauwdrth und dem Oberzentrum Augsburg. Bei der Aufstellung
des vorliegenden Bebauungsplans sind fur die Gemeinde Westendorf in Bezug auf Ortsent-
wicklung und Landschaftsplanung insbesondere folgende Ziele (Z) und Grundsatze (G) des
LEP 2023 und des RP 9 zu beachten.

4.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2023)
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Abbildung 4: Ausschnitt aus dem LEP 2023, Anhang 2 Strukturkarte, 0.M.
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4.1.1 Raumstruktur

In allen Teilraumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit mdglichst hoher
Qualitat zu schaffen oder zu erhalten. Die Starken und Potenziale der Teilrdume sind weiter
zu entwickeln. [...]. (1.1.1 (2));

Hierfur sollen insbesondere die Grundlagen fur eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Si-
cherung von Arbeitsplétzen [...] geschaffen oder erhalten werden (1.1.1 (G)).

Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem Prinzip der
Nachhaltigkeit verpflichtetes Mal3 reduziert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen ressour-
censchonend erfolgen (1.1.3 (G)).
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[...] Die Méglichkeiten zur Schaffung und zum Erhalt von dauerhaften und qualifizierten Ar-
beitsplétzen sollen [...] genutzt werden (1.2.2 (G)).

Die Verdichtungsrdume sollen so entwickelt und geordnet werden, dass [...] sie bei der Wahr-
nehmung ihrer Wohn-, Gewerbe- und Erholungsfunktionen eine raumlich ausgewogene sowie
sozial und 6kologisch vertragliche Siedlungs- und Infrastruktur gewéhrleisten [...] (2.2.7 (G)).

4.1.2 Siedlungsstruktur

Flachen- und energiesparende Siedlungs- und ErschlieBungsformen sollen unter Bertcksich-
tigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (3.1.1 (G)).

Neue Siedlungsflachen sind méglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszu-
weisen. [...] (3.3 (2)).

4.1.3 Wirtschaft

Die Standortvoraussetzungen fir die bayerische Wirtschaft, insbesondere fir die leistungsfa-
higen kleinen und mittelstandischen Unternehmen sowie fur die Handwerks- und Dienstleis-
tungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden (5.1 (G)).

4.1.4 Freiraumstruktur

In freien Landschaftsbereichen soll der Neubau von Infrastruktureinrichtungen maglichst ver-
mieden und andernfalls diese mdglichst gebiindelt werden. Durch deren Mehrfachnutzung
soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft méglichst vermindert werden. Unzerschnit-
tene verkehrsarme Raume sollen erhalten werden. (7.1.3 (G))

Plangebietsspezifische Aussagen werden nicht gemacht. Das geplante Vorhaben entspricht und
unterstitzt insbesondere mit Blick auf die bedarfsadaptierte und ressourcenschonende Weiter-
entwicklung des landlichen Raums als Lebensraum den Grundséatzen und Zielvorgaben des LEPs
in hohem MafRe. Ein Widerspruch mit den Zielen und Grundsétzen des LEPs ist nicht erkennbar.

OPLA — Biiro fir Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg | Fassung vom 26.11.2025 Seite 8 von 41



GEMEINDE WESTENDORF
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* C) Begrundung

4.2 Regionalplan der Region Augsburg (RP 9)

Es wird darauf hingewiesen, dass der Regionalplan i. d. F. v. 20.11.2007 derzeit noch nicht
an die Ziele und Grundsétze des Landesentwicklungsprogrammes 2023 angepasst wurde und
z. T. widerspruchliche Aussagen zum Landesentwicklungsprogramm 2023 enthalt.

Raumstrukturell liegt die Gemeinde Westendorf auf der tGberregional bedeutsamen Entwick-
lungsachse zwischen dem Mittelzentrum Donauwdrth und dem Oberzentrum Augsburg.

Neuburg 8 d Donau .

Lo

<

Ziele der Raumordnung und Landesplanung

0] Kleinzentrum

(4] Bevorzugt zu entwickelndes Kleinzentrum
. Unterzentrum

[ Siedlungsschwerpunkt

Grenze der Nahbereiche

Peter, Nachrichtli g
Landesentwicklungsprogramm Bayem

Landlicher Raum
Aligemeiner landlicher Raum
Stadt- und Umlandbereich im I&ndlichen Raum

Léndlicher Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Malie
gestérkt werden soll

Alpengebiet

i . Mégliches Oberzentrum
. Mittelzentrum
A

Mégliches Mittelzentrum

Bevorzugt zu entwickelnder zentraler Ort
Zentrake Doppelerte sind durch Verindungslinien gekennzeichnet

L g ..

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Regionalplan der Region Augsburg (RP 9), Karte 1, Raumstruktur, 0. M.

von i

(PR Miastarh —_— —

Der nachhaltigen Weiterentwicklung als Lebens- und Wirtschaftsraum
kommt in allen Teilrhumen der Region besondere Bedeutung zu. Dabei
sind vor allem die vorhandenen regionalen Potenziale fur die Entwicklung der Region zu nut-
zen (Al1(G)).

Es ist anzustreben, die Region in ihrer Wirtschaftskraft so zu starken,
dass sie am allgemeinen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Fort-
schritt des Landes teilnehmen kann (A |1 2 (G)).

Auf die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in allen Teilen der Region
soll hingewirkt und mdoglichst guinstige Rahmenbedingungen fur die Unternehmen in den Be-
reichen Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistungsgewerbe sollen geschaffen werden
[...](Bll1.1(2)).
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Der Regionalplan trifft Aussagen zur Natur und Landschaft. Der Geltungsbereich befindet sich
aullerhalb eines Regionalen Grinzugs sowie eines landschaftlichen Vorbehaltsgebiets.
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Abbildung 6: dem Regionalplan der Region Augsburg (RP 9), Karte 3, Natur und Landschaft
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4.3 Zusammenfassung

Mit dem vorliegenden Bauleitplanverfahren verfolgt die Gemeinde Westendorf das Ziel im
Anschluss an bestehende gewerbliche Strukturen weitere Gewerbeflachen auszuweisen, um
die Wirtschaftskraft und Infrastruktur zu erhalten und zu starken.

Viele Gewerbebetriebe haben bereits ihr Interesse hinterlegt. Damit kommt die Gemeinde
Westendorf den Grundsétzen des LEP Bayern 2023 (die auch mit den Zielen und Grundsat-
zen Bl 1.1, 2.2.1 und 2.2.2 des RP 9 einhergehen) nach, Arbeitsplatze bereitzustellen und
zu sichern (1.1.1) sowie die Standortvoraussetzungen fur die bayerische Wirtschaft zu ver-
bessern (5.1). Auch ist die Planung im Sinne der LEP-Ziele/ Grundsatze 3.1 bis 3.3 sowie der
RP-Ziele/Grundsatze B V 1.1 bis 1.4.

Die Planung entspricht und unterstutzt die Grundsétze und Zielvorgaben des LEPs im Sinne
einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung in hohem Malfe. Ein Widerspruch mit den weiteren
Zielen und Grundsatzen des LEPs Bayern sowie des Regionalplans der Region Augsburg
(RP 9) ist nicht erkennbar.

5. UMWELTBELANGE

Die Umweltbelange werden gem. § 2 Abs. 4 BauGB im Rahmen der Umweltprifung in ei-
nem Umweltbericht berticksichtigt (§ 2a BauGB). Darin werden die ermittelten voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht ist ein
gesonderter, selbststandiger Teil der Begrindung zum Bebauungsplan.
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Eingriff und Ausgleich werden unter Anwendung des Bayerischen Leitfadens zur naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ermittelt.

Die Ermittlung der Ausgleichsverpflichtung erfolgt im Umweltbericht unter D)4.2.

6. PLANUNGSKONZEPT

6.1 Stadtebauliches Konzept

Auf den derzeit landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerflachen sollen bedarfsorientierte
Gewerbeflachen entstehen. Unter Berlicksichtigung der umliegenden gewerblichen Struktu-
ren im Westen und Osten fligen sich die geplanten Flachen harmonisch in die bestehende
bauliche Umgebung ein. Das Anbindungsgebot wird durch den unmittelbaren Anschluss an
bereits bestehende gewerbliche Flachen umfassend erflillt. Die Auswirkungen auf das Orts-
und Landschaftsbild sowie auf schutzenswerte Nutzungen sind dabei vergleichsweise gering.
Zudem sollen die Gestaltungsfestsetzungen sich an der umliegenden Bebauung orientieren.

Konkret sollen im vorliegenden Bebauungsplan sowie im sich parallel in der Aufstellung be-
findenden Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost |I* des Marktes Meitingen Gewer-
beflachen fir mehrere Betriebe in verschiedenen Branchen geschaffen werden. Die Ge-
meinde Westendorf verzeichnet bereits eine Vielzahl an Interessenten.

Ziel der Planung ist es, dringend bendtigte, fachspezifische Arbeitsplatze zu schaffen. Aul3er-
dem soll die Planung dazu beitragen, die lokale und regionale Wirtschaftskraft sowie die Inf-
rastruktur zu sichern und zu stéarken. Insofern handelt es sich bei der vorliegenden Planung
um eine bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung und nicht um eine Entwicklung ,auf Vorrat®,
die ungenutzte Brachflachen erzeugt.

6.2 Verkehrskonzept

Die externe verkehrliche ErschlieBung ist Gber die bereits vorhandene ,Via Claudia“ gewahr-
leistet. Fur die unmittelbare Zufahrt wurden mehrere Varianten geprift, wobei letztlich eine
Zufahrt im Suden durch den sich parallel in der Aufstellung befindenden Bebauungsplan ,Ge-
werbegebiet Via Claudia Ost II“ gewéhlt wurde, die durch einen neu geplanten Kreisverkehr
realisiert werden soll. Zudem sollen im sich parallel in der Aufstellung befindenden Bebau-
ungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost II“ neue 6ffentliche Verkehrsflachen entstehen, die
das gesamte Gewerbegebiet moglichst flachensparend erschliel3en. Innerhalb dieser Plan-
straBen 1 und 2 wird die Entwasserung sichergestellt, und es ist die Anlage eines Ful3- und
Radwegs vorgesehen.

Die offentlichen Verkehrsflachen wurden so gestaltet, dass eine Durchfahrt bis zu den im
Osten an den Geltungsbereich ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I1“ angrenzenden Gewerbe-
flachen maglich ist. AuRerdem soll im Norden des sich parallel in der Aufstellung befindenden
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost II* eine Ost-West-Verbindung in Form eines
Ful3- und Radwegs entlang der bestehenden unterirdischen Hauptversorgungsleitungen
(Wasserleitungen) geschaffen werden.
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6.3 Grinordnungskonzept

Das grundlegende Ziel der Planung ist der Leitgedanke des nachhaltigen Bauens. Dabei sol-
len die Auswirkungen des Klimawandels sowie die sparsame Nutzung der Ressource Flache
wahrend des gesamten Planungsprozesses besonders beriicksichtigt werden. Aus diesem
Grund wurden entsprechende Festsetzungen zur Grinordnung getroffen.

Das Plangebiet wird im Norden bis zur Bauverbotszone durch bepflanzte private Grunflachen
eingefasst. Diese Grinflachen sollen insbesondere zur Staatsstrale 2045 einen schonenden
Ubergang gewahrleisten und gleichzeitig als Ortsrandeingriinung dienen.

Eine Bepflanzung in Richtung Westen und Osten ist nicht vorgesehen, da dort bereits ge-
werblich genutzte Flachen an das Plangebiet angrenzen. Um eine gewerbliche Nutzung tber
den bestehenden unterirdischen Hauptversorgungs- und Abwasserleitungen auszuschliel3en,
werden hier private Grunflachen entsprechend festgesetzt.

Die fur den Ausgleich vorgesehenen Flachen werden extern hergestellt.

7. BEGRUNDUNG DER FESTSETZUNGEN

7.1 Artder baulichen Nutzung

Entsprechend der bestehenden Nutzungen im raumlichen Umfeld und der geplanten Nutzung
innerhalb des Plangebiets werden die zu Uberplanenden Flachen als Gewerbegebiet gemaf
§ 8 BauNVO festgesetzt. So sind Gewerbebetriebe aller Art einschliel3lich Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom oder Wéarme aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhauser,
Lagerplatze und o6ffentliche Betriebe zulassig. Damit sind auch Schank- und Speisewirtschaf-
ten zulassig.

Dariber hinaus sind Geschafts-, Buro- und Verwaltungsgebaude, Tankstellen, Anlagen fir
sportliche Zwecke und Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
zulassig.

Da Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegentber in Grundflache und Bau-
masse untergeordnet sind, Vergnigungsstatten bzw. vergleichbare Nutzungen (Spiel- und
Automatenhallen, Nachtlokale jeglicher Art, Vorfuhr- und Geschaftsraume, deren Zweck auf
Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, Wettbiiros, Swinger-Clubs und Ein-
zelhandelsbetriebe mit Uberwiegend Sex- oder Erotiksortiment (,Sex-Shops“) sowie Beher-
bergungsbetriebe in jeglicher Form z. B. Hotels, Motels und Ubernachtungsraume von Ein-
satzpersonal von den Gemeinden in diesem Gebiet nicht erwiinscht sind, sind diese im Plan-
gebiet nicht zuldssig, auch nicht ausnahmsweise zulassig.

7.2 Mal der baulichen Nutzung

Das Mal der baulichen Nutzung wird durch die Grundflachenzahl (GRZ), die Geschossfla-
chenzahl (GFZ) sowie der Hohe der baulichen Anlagen und der H6henbezugspunkte be-
stimmt.

OPLA — Biiro fir Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg | Fassung vom 26.11.2025 Seite 12 von 41



GEMEINDE WESTENDORF
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* C) Begriindung

Grundfldchenzahl (GRZ) und Geschossflachenzahl (GFZ)

Die GRZ von 0,8 entspricht dem Orientierungswert fir Gewerbegebiete gemaf § 17 BauNVO.
Die GFZ wurde bewusst niedriger als der Orientierungswert gewahlt. Dadurch soll der umge-
benden Bebauung sowie der Ortsrandlage eine massive Bebauung vermieden werden und
die Versiegelung auf ein Mindestmal3 beschrénkt werden.

Hbhe der baulichen Anlagen und H6henbezugspunkte

Der untere Bezugspunkt fur die Gesamthéhe (GH) ist die Oberkante FertigfulRBboden des Erd-
geschosses (OK EG FFB). Bezugshohe fir OK FFB EG beim Hauptbaukdrper ist 429,15 m
0. NHN; davon darf max. +- 1,25 m abgewichen werden. Dieser Bezugspunkt wurde so fest-
gesetzt, um die notwendige Flexibilitdt wahren zu kénnen und um maglichst gering in das
natdrliche Gelande eingreifen zu missen. Um die Errichtung von Laderampen zu gewéhrleis-
ten, gilt bei Gebauden mit untergeordneten Andockstationen fir LKW kein Bezugspunkt fir
die OK FFB EG. Damit bleibt die notwendige Flexibilitat gewahrt, um maoglichst gering in das
natdrliche Gelande eingreifen zu missen. Die GH wird auf maximal 12,50 m festgesetzt, um
den Ortsbildcharakter zu erhalten.

7.3 Bauweise und Grenzabstande
Bauweise

Im gesamten Planungsgebiet ist eine abweichende Bauweise (a) gem. § 22 Abs. 4 BauNVO
vorgesehen. Es gelten die Grundséatze der offenen Bauweise mit der MaRRgabe, dass die Ge-
baude mit einer Lange von Uber 50,00 m, bis zu der nach den Baugrenzen mdglichen Aus-
dehnung, errichtet werden durfen. Dadurch wird die baurechtliche Umsetzung der geplanten
Lager- und Produktionshallen erméglicht.

Uberbaubare Grundstiicksflachen

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen (Baugrenzen) werden aufgrund der benétigten Gebéau-
delangen sowie zugunsten einer mdglichst hohen Flexibilitdt weitrdaumig festge setzt.

Abstandsfldchen, Abstandsregelung

Unabhangig von den festgesetzten Baugrenzen sind die Abstandsflachenvorschriften des Art.
6 BayBO anzuwenden.

7.4 Nebenanlagen, Garagen, Carports und Stellpléatze

Um die damit einhergehende Versiegelung zu begrenzen, gilt aus stadtebaulichen Grinden,
dass Nebenanlagen, Garagen und Carports nur innerhalb der festgesetzten tUberbaubaren
Grundstucksflache errichtet werden dirfen. LArmschutzwande und Stellplatze sind davon
ausgenommen. Es wird eine Pflicht fur die Herstellung von Stellplatzen gemafd § 81 Abs. 1
Nr. 4 BayBO festgesetzt. Die Anzahl der zu errichtenden Stellpléatze richtet sich nach der
bayerischen Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) in der jeweils guiltigen Fassung.
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7.5 Ver-und Entsorgung

Samtliche Ver- und Entsorgungsanlagen, einschlie3lich Strom- und Telefonleitungen, sind -
vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen - unterirdisch zu fihren.

Das auf den einzelnen privaten Grundsticksflachen anfallende Niederschlagswasser von
Dach- und Belagsflachen ist auf dem jeweiligen Grundsttick zu versickern. Durch diese Mal3-
nahme wird die Belastung des 6ffentlichen Kanalsystems reduziert, was bei Starkregenereig-
nissen zur Vermeidung von Uberflutungen beitragt. Die MaRnahme férdert eine nachhaltige
Bewirtschaftung des Niederschlagswassers auf den Privatgrundstiicken. Gespeichertes Re-
genwasser kann beispielsweise zur Bewasserung von Garten genutzt werden, was den
Frischwasserverbrauch senkt.

7.6 Grunordnung

Neben dem naturschutzfachlichen Ausgleich sind die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren
baulichen Anlagen Uberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke wasseraufnahmefahig zu
belassen oder herzustellen und als natirliche Vegetationsflache (Rasen- oder Wiesenflache,
Stauden- oder Geholzpflanzung) zu begrinen, um die notwendige Versiegelung des Gel-
tungsbereichs auf ein Mindestmald zu reduzieren und somit die Biodiversitat zu maximieren.
AuRerdem wird durch diese Festsetzung eine maximale Versickerung des anfallenden Ober-
flachenwassers und somit eine Minimierung eines potentiell auftretenden Oberflachenabflus-
ses angestrebt.

Eine Mindestanzahl an Baumpflanzungen in den Baugrundstiicken wird mit Bezug zu den
Grundstucksflachen festgesetzt, um eine Durchgriinung des Grundstiicks zu erreichen und
das ortliche Kleinklima zu verbessern.

Zur Abgrenzung zur Staatsstrafl3e im Hinblick auf eine wirksame Ortsrandbegriinung und Ein-
bindung des Gewerbegebiets in das Landschaftsbild sind die planzeichnerisch festgesetzten
»Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen® gemaf der
Artenliste flachig mit standortheimischen Baumen und Strauchern im Sinne eines Feldgehol-
zes zu bepflanzen. Alternativ sind sie mit einer durchgehenden, mindestens 4-reihigen Hecke
aus Baumen (mind. 5 % Baumanteil) und Strauchern mit Entwicklung artenreicher SGume und
Extensivgrinland auf der Restflache zu bepflanzen.

Um eine dauerhafte angemessene Durchgriinung zu gewéhrleisten sind die gemal den Best-
immungen dieser Satzung festgesetzten Bepflanzungen zu pflegen, zu erhalten und bei Ver-
lust den vorgenannten Festsetzungen entsprechend in der auf die Bezugsfertigstellung fol-
genden Pflanzperiode nachzupflanzen. Weiter missen die gepflanzten Baume gegossen und
im Wuchs gefdrdert werden. Ausgefallene Pflanzungen sind entsprechend den festgesetzten
Pflanzenqualitdten und am vorgegebenen Standort zu ersetzen.

Mit den getroffenen Festsetzungen soll der Anteil der Versiegelung auf das erforderliche Mi-
nimum reduziert sowie eine stadtebaulich angemessene Begriinung und Bepflanzung der
Grundstiicke erzielt werden. Gleichzeitig kann eine umfassende Ein- und Durchgriinung und
Erhohung der Biodiversitat vorangetrieben werden und ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz
erfolgen.
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7.7 Immissionsschutz

In der Bauleitplanung sind nach 8 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB die Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhéltnisse zu beachten. Es ist zu prifen, inwiefern schadliche Umwelt-
einwirkungen (hier La&rmemissionen) nach 8 3 Abs. 1 BImSchG verursacht werden und die
Erwartungshaltung an den Larmschutz erfullt wird.

Nach 8 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen die fir eine
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass u.a. schadliche
Umwelteinwirkungen auf die ausschlie3lich oder iberwiegend dem Wohnen dienenden Ge-
biete, sowie auf sonstige schutzbedirftige Gebiete so weit wie mdéglich vermieden werden.

Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005

Um zu beurteilen, ob durch die zukinftige Nutzung des Bebauungsplangebietes als Gewer-
begebiet diese Anforderungen fir die schutzbedirftigen Nutzungen hinsichtlich des Schall-
schutzes erflllt sind, kdnnen die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 heran-
gezogen werden.

Schutzbedurftige Nutzungen

Die Definition der schutzbedurftigen Nutzungen richtet sich nach der Definition im Beiblatt 1
zur DIN 18005 (schutzbedurftige Gebiete) und nach der TA Larm (Maf3geblicher Immissions-
ort).

Schutzbedurftige Raume

Schutzbedirftige Raume im Sinne der TA Larm bzw. nach der DIN 4109 sind Wohnraume,
einschlieRlich Wohndielen, Schlafraume, einschlieRlich Ubernachtungsraume in Beherber-
gungsstatten und Bettenrdume in Krankenhausern und Sanatorien, Bilros usw...

Zulassiges Immissionsniveau

Die Kommune als Planungstragerin gibt durch die Festsetzung von zuldssigen Larmemissi-
onskontingenten vor, welche Larmemissionen zuklinftig aus dem Bebauungsplangebiet emit-
tiert (abgestrahlt) werden diurfen. Auf Basis von normierten Rechenmethoden ergeben sich
dann zulassige Larmimmissionen (Immissionskontingente bezeichnet) an den umliegenden
schutzbedurftigen Nutzungen, die sich am Immissionsniveau orientieren. Unter Immissions-
niveau sind die Larmimmissionen zu verstehen, welche zukinftig zulassig sein sollen. Aus
Sicht des Immissionsschutzes kann dabei auch ein Immissionsniveau unterhalb der Orientie-
rungswerte durch die Kommune angestrebt werden. Dies ist z. B. dann angezeigt, wenn "auf
der grinen Wiese" ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen wird und weitere Gewerbegebiete
geplant sind oder ein vorhandenes Wohngebiet als besonders schutzbedurftig eingestuft wird.

Um wie viel dB(A) die Orientierungswerte unterschritten werden sollen, legt die Kommune
fest und richtet sich nach den jeweils vorliegenden Gegebenheiten.

Ebenso kann durch die Kommune ein Immissionsniveau oberhalb der Orientierungswerte im
Rahmen sachgerechter Abwégung zugelassen werden. Dies ist z.B. dann mdglich, wenn be-
reits La&rmimmissionen als Vorbelastung an den umliegenden schutzbedurftigen Nutzungen
einwirken. Fur die maximale H6he des vorgesehenen Immissionsniveaus gibt es keine ge-
setzlichen Vorgaben. Als "Orientierung” kann auf die TA Larm und die 16. BImSchV (Ver-
kehrslarmschutzverordnung) zurickgegriffen werden.
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In der TA Larm wird flr besondere Situationen unter Punkt 6.7 (Gemengelage) eine "Ober-
grenze" fir zum Wohnen dienende Gebiete von 60 dB(A) tagsuber und 45 dB(A) nachts an-
gegeben. Dabei gibt die TA Larm aber keine Obergrenze der zulassigen Gewerbelarmimmis-
sionen vor, sondern regelt, unter welchen schalltechnischen Bedingungen ein Betrieb oder
eine Anlage genehmigungsfahig ist. Die TA Larm lasst somit LA&rmbelastungen zu, die dann,
wenn ein Betrieb den Immissionsrichtwert bereits ausschopft und zusatzlich weitere Betriebe
nach dem ,6-unter-Kriterium“ genehmigt wurden, weit tGber den Orientierungswerten des Bei-
blattes 1 zur DIN 18005 fur Gewerbelarmimmissionen liegen kénnen.

In der 16. BImSchV werden fur reine Wohngebiete und flr allgemeine Wohngebiete Immissi-
onsgrenzwerte von 59 dB(A) tagsiber und 49 dB(A) nachts angegeben.

Zulassige Larmemissionen nach der DIN 45691:2006-12 "Gerauschkontingentierung”

Um eine Uberschreitung der zu Grunde zu legenden Gewerbelarmimmissionen an den
schutzbedurftigen Nutzungen zu verhindern, wurden Emissionskontingente nach der
DIN 45691:2006-12 fur das Bebauungsplangebiet festgesetzt.

Somit werden die umliegenden schutzbedirftigen Nutzungen vor unzumutbaren Larmeinwir-
kungen geschutzt. Ferner kann eine gerechte Verteilung der zuldssigen LArmemissionen auf
das gesamte Bebauungsplangebiet sichergestellt werden.

Die Festsetzung von Emissionskontingenten in Gewerbegebieten ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 23
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb BauGB zur Konkretisierung der besonderen Eigenschaften
der Betriebe und Anlagen im Bebauungsplangebiet moglich.

Durch die Festsetzung der Emissionskontingente wird somit geregelt, welche Schallemissio-
nen die Betriebe und Anlagen im Plangebiet aufweisen durfen. Mit dem festgesetzten Re-
chenverfahren ergibt sich dann fir die umliegenden schutzbedurftigen Nutzungen das jewei-
lige Immissionskontingent. Rechtlich umstrittene Bezige zu Gegebenheiten aufRerhalb des
Plangebietes (Dampfungen, Immissionsorte usw.) sind somit in diesem Bebauungsplan nicht
erforderlich.

Um der hier erforderlichen hohen Genauigkeit gerecht zu werden, sind die Berechnungen (in
Abweichung zur DIN 45691) mit einer Nachkommastelle genau durchzufihren.

Als Einfallswinkel ist von 360 Grad auszugehen. Somit ist festgelegt, dass z.B. die Eigenab-
schirmung einer Gebaudefassade eines betrachteten Wohngebaudes nicht herangezogen
wird.

Als Bezugsflache ist die in der Planzeichnung dargestellte Teilflache (TF 01) heranzuziehen.

Nachweis im Genehmigungsverfahren

Im Rahmen eines nachfolgenden Genehmigungsverfahrens (nach BImSchG, Baurecht usw.)
ist zu berechnen, welches Immissionskontingent (Lik,i;) sich fiir die jeweilige Teilflache ergibt.

Dabei ist sicherzustellen, dass die Emissionskontingente nur einmalig herangezogen bzw.
nicht doppelt vergeben werden dirfen. Dies kdnnte z.B. durch eine Auflage oder Bedingung
im Genehmigungsbescheid erfolgen.

Der Antragsteller muss die Einhaltung des so ermittelten Immissionskontingentes nachwei-
sen.
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Dabei besteht keinerlei Zusammenhang zwischen der genauen Lage der Schallquelle und
den flachenhaft verteilten Emissionskontingenten. Der Eigentimer der Flache (und somit der
Emissionskontingente) kann diese frei verteilen. Einzig wichtig dabei ist, dass er sein Immis-
sionskontingent nicht Gberschreitet. Somit ist sichergestellt, dass an den umliegenden schutz-
bedurftigen Nutzungen nur die LA&rmimmissionen entstehen, die die Kommune als Abwéa-
gungsgrundlage zugrunde gelegt hat.

Ferner muss der Antragsteller die jeweiligen schalltechnischen Anforderungen, entsprechend
dem in dem Genehmigungsverfahren einschlagigen Regelwerk (z.B. TA Larm: Einhaltung der
Immissionsrichtwerte, Berlcksichtigung tieffrequenter Gerausche, etc.) nachweisen.

Dies gilt fur alle Immissionsorte, an denen der durch das geplante Vorhaben hervorgerufene
Beurteilungspegel um weniger als 15 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert (Relevanzgrenze
nach der DIN 45691:2006-12) liegt.

Es sind fir die Ermittlung der Beurteilungspegel alle La&rmemissionen maf3geblich, die ent-
sprechend dem jeweiligen Regelwerk im Genehmigungsverfahren einzustellen sind. Dies sind
z.B. bei einem Genehmigungsverfahren nach BImSchG alle Larmemissionen von ortsfesten
und beweglichen Anlagen auf dem Betriebsgelande (z.B. LArmemissionen von PKW- und
LKW-Fahrvorgédngen auf dem Betriebsgelande, Larmemissionen von Fahrvorgdngen auf
Schienenanlagen, Larmemissionen von Be- und Entladevorgangen von LKW auf dem Be-
triebsgeldnde, Larmemissionen von Beschallungsanlagen, menschliche Stimmen usw.).

Es wurde ein Zusatz-Emissionskontingent (Lexzus k) festgesetzt. Das Zusatz-Emissionskontin-
gent ist fur die Tagzeit und Nachtzeit verschieden. Die Schallabstrahlung der zukiinftigen An-
lagen auf dem jeweiligen Gelande innerhalb des Geltungsbereiches wird vermutlich nicht der
Richtungsabhéangigkeit der festgesetzten Zusatz-Emissionskontingente entsprechen. Diese
Richtungsabhéangigkeit stellt vielmehr dar, nach welchen besonderen (Emissions-) Eigen-
schaften der Betriebe und Anlagen im Bebauungsplangebiet die Gliederung des Plangebietes
erfolgt.

Die Zusatz-Emissionskontingente (tags oder nachts) sind ein konstanter Wert fiir einen Sektor
bzw. fir eine Sektor-Flache. Die Sektor-Flache ergibt sich durch die Richtungssektoren (Win-
kelangabe) und dem dazwischenliegenden Kreisbogen (Abstand). Es wurden damit Zusatz-
kontingente nach der DIN 45691:2006-12 ,Gerauschkontingentierung”, Anhang A.2 ,Erho-
hung der Emissionskontingente fur einzelne Richtungssektoren® festgesetzt.

Das Zusatzkontingent der Sektoren gilt immer vom Winkel in der Spalte ,Anfang“ bis zum
Winkel in der Spalte ,Ende®, wobei die Zunahme mathematisch negativ, also im Uhrzeigersinn
erfolgt.

Diese Festsetzungsart nach der DIN 45691 wurde dahingehend weiter differenziert, indem
das Zusatzkontingent in einem festen Abstand vom Basispunkt der Sektoren fir den inneren
Bereich ein vom &ul3eren Bereich abweichendes in der Regel hdheres Zusatzkontingent er-
halten.

Falls es an schutzbedurftigen Nutzungen im Ubergangsbereich von einem Sektor der Zusat-
zemission in den n&chsten zu verschieden hohen Immissionskontingenten Lk kommt, so ist
im Sinne des Immissionsschutzes das jeweils niedrigere Immissionskontingent maR3geblich.
Dies ist z.B. dann anzuwenden, wenn sich der Ubergang von einem Sektor mit einem Zusatz-

OPLA — Biiro fir Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg | Fassung vom 26.11.2025 Seite 17 von 41



GEMEINDE WESTENDORF
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* C) Begriindung

Emissionskontingent von 3 dB(A) in den néchsten Sektor mit einem Zusatz-Emissionskontin-
gent von 5 dB(A) innerhalb einer Fassade eines Wohnhauses befindet.

Zur Berechnung der zulassigen Immissionskontingente sind nur die schutzbeddurftigen Raume
in Gebauden (bzw. bei unbebauten Flachen oder bebauten Flachen, die keine Gebaude mit
schutzbedirftigen Raumen enthalten, an dem am starksten betroffenen Rand der Flache, wo
nach dem Bau- und Planungsrecht Gebaude mit schutzbedurftigen Raumen erstellt werden
durfen) auRerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes ,Gewerbegebiet Via Claudia
Ost I der Gemeinde Westendorf sowie aulerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungspla-
nes ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost II“ der Marktgemeinde Meitingen heranzuziehen. Die
Definition der schutzbedurftigen Raume richtet sich nach der TA Larm (MalRgeblicher Immis-
sionsort). Ein Nachweis der Einhaltung der zulassigen Immissionskontingente innerhalb des
Plangebietes (z.B. an Burogebauden) ist nicht erforderlich. Der Schutzanspruch innerhalb des
Plangebietes an benachbarten Grundsticken richtet sich ausschlie3lich nach der TA Larm.

Hinweis: Bei der Berechnung der tatsachlichen Immissionen im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens kénnen auch Dampfungen und Abschirmungen entsprechend der DIN 1SO 9613-
2 Akustik, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien; Teil 2: ,Allgemeines Berech-
nungsverfahren" bericksichtigt werden.

Die Beurteilungszeitraume tagsiber und nachts beziehen sich jeweils auf die Definition dieser
Zeitrdume in der TA Larm.

Larmschutzgutachten im Genehmigungsverfahren

In der Satzung wurde der Hinweis aufgenommen, dass bei der Neuerrichtung und Anderung
von Bauvorhaben bzw. im Genehmigungsverfahren und Genehmigungsfreistellungsverfahren
mit der Genehmigungsbehdrde abzustimmen ist, ob ein gutachterlicher Nachweis der Einhal-
tung der sich aus der Satzung ergebenden Larmimmissionen erforderlich ist. Dies gilt auch in
Genehmigungsfreistellungsverfahren. Dieser Hinweis ist keine Grundlage der Abwagung,
sondern soll sicherstellen, dass die Bauwerber sich friihzeitig mit der Genehmigungsbehdrde
in Verbindung setzen, um die Erforderlichkeit der Begutachtung abzuklaren. Somit kann eine
zeitliche Verzégerung im Genehmigungsverfahren im Sinne des Bauwerbers vermieden wer-
den.

Berlicksichtigung der Vorbelastung durch vorhandenen und zuldassigen Gewerbelarm

Die Ermittlung der Vorbelastung erfolgt anhand der rechtskréaftigen Bebauungsplane im Um-
feld des Plangebietes. Wenn in den Bebauungsplanen keine Festsetzung zu den zulassigen
Schallemissionen enthalten sind, werden die zuldssigen Emissionen anhand der vorliegenden
Genehmigungsbescheide oder typischen Werten entsprechend der festgesetzten Art der bau-
lichen Nutzung angesetzt.

Bewertung der Larmimmissionen

Die Bewertung der Larmimmissionen erfolgt unter Beriicksichtigung der Vorbelastung, der
Zusatzbelastung durch das Plangebiet und der moéglichen Zusatzbelastung durch den sich in
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan

,Gewerbegebiet Via Claudia Ost II“ der Marktgemeinde Meitingen.
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Betrachtung der Gebiete anhand der einzelnen Immissionsorte

Die Lage der Immissionsorte 10 ist der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan
mit der Bezeichnung LA16-130-G05-T01-01 vom 17.09.2025 der BEKON Larmschutz & Akus-
tik GmbH zu entnehmen.

Gewerbegebiet Bebauungsplan ,,Anschlusspunkt Meitingen Nord der B2 neu” und Be-
bauungsplan ,,Meitingen Nord I“ (10 33, 10 34)

Es werden auch unter Beachtung der Summenbildung die fur ein Gewerbegebiet vorgegebe-
nen Orientierungswerte fur Gewerbeldrm von tagsiber 65 dB(A) und nachts 50 dB(A) einge-
halten, wobei die rechnerische Pegelanhebung tagstber bis zu 11,3 dB(A) und nachts bis zu
6,5 dB(A) betragt.

Die sich so ergebende zusatzliche Larmbelastung wird als zumutbar angesehen.

Gewerbegebiet Bebauungsplan ,,Gewerbegebiet Nord, siidlich der St 2045 und westlich
der Kreisstralle A 29“ (10 36, 10 37)

Es werden auch unter Beachtung der Summenbildung die fur ein Gewerbegebiet vorgegebe-
nen Orientierungswerte fir Gewerbeldarm von tagsiiber 65 dB(A) und nachts 50 dB(A) einge-
halten, wobei die rechnerische Pegelanhebung tagsiiber bis zu 11,8 dB(A) und nachts bis zu
11,4 dB(A) betragt.

Die sich so ergebende zusatzliche Larmbelastung wird als zumutbar angesehen.

Allgemeines Wohngebiet Bebauungsplan ,Wohngebiet Waltershofen Am Heckenweg —
sudlicher Abschnitt” (10 41)

Es werden auch unter Beachtung der Summenbildung die fir ein allgemeines Wohngebiet
vorgegebenen Orientierungswerte fiir Gewerbelarm von tagstiber 55 dB(A) und nachts
40 dB(A) eingehalten, wobei die rechnerische Pegelanhebung tagsiber 3,7 dB(A) und nachts
3,4 dB(A) betragt.

Die sich so ergebende zusatzliche Larmbelastung wird als zumutbar angesehen.
Wohngebiet An der Haferfeldstral3e, untiberplant (10 42, 10 42, 10 44)

Es werden auch unter Beachtung der Summenbildung die fir ein allgemeines Wohngebiet
vorgegebenen Orientierungswerte fur Gewerbelarm von tagsuber 55 dB(A) und nachts
40 dB(A) eingehalten, wobei die rechnerische Pegelanhebung tagsiber bis zu 4,7 dB(A) und
nachts bis zu 5,3 dB(A) betragt.

Die sich so ergebende zusatzliche Larmbelastung wird als zumutbar angesehen.

Wohngebiet Bebauungsplan ,,Ostlich der Meitinger StraBe“, Gemeinde Westendorf (10
45)

Es werden die um 10 dB(A) reduzierten Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
an der vorhandenen Wohnbebauung eingehalten.

Nach Punkt 2.2 der TA Larm liegen dann, wenn die um 10 dB(A) reduzierten Immissionsricht-
werte eingehalten werden, keine schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 8 3 Abs. 1
BImSchG vor, da es sich um keinen maf3geblichen Immissionsort handelt.

Aufgrund dieses Ansatzes kann davon ausgegangen werden, dass die zusatzlichen Immissi-
onen zu keinen relevanten Pegelerh6hungen an den relevanten Immissionsorten fihren, die
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Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse nach dem Baugesetzbuch erfillt
werden und keine schadlichen oder unzumutbare Larmimmissionen hervorgerufen werden.

Damit kann davon ausgegangen werden, dass unabhéngig von der tatsachlichen Vorbelas-
tung durch das Plangebiet keine unzumutbare Larmbelastung in der Summenwirkung auftritt:

Geht man dabei von einer Vorbelastung aus, welche die Immissionsrichtwerte derzeit unter-
schreitet, so fiihrt die Zusatzbelastung durch das Plangebiet zu keiner Uberschreitung des
Immissionsrichtwertes in Summe mit der Vorbelastung.

Geht man davon aus, dass die Vorbelastung die Immissionsrichtwerte bereits ausschopft, so
fuhrt die Zusatzbelastung aus dem Plangebiet zu einer Pegelerh6hung unter 0,5 dB(A). Dies
ist nicht wahrnehmbar und zumutbar, zumal der zuldssige Rundungswert die Einhaltung der
Werte ergeben wird.

Liegt die Vorbelastung im Bestand oberhalb der Immissionsrichtwerte, so liegt die Zunahme
ebenfalls bei weniger als 0,5 dB(A) und damit fir die Summenbelastung unterhalb der Wahr-
nehmbarkeit sowie in der Rundungstoleranz.

Der Larmbeitrag aus dem Planbereich ist damit fir die Gesamtlarmsituation nicht relevant.
Die sich so ergebende zusatzliche Larmbelastung wird als zumutbar angesehen.
Ausschluss von Betriebsleiterwohnungen und anderen ahnlichen Nutzungen

Im Gewerbegebiet sind Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter auch nicht ausnahmsweise nach 8§ 8 Abs. 3 Nr. 1 zulassig.

Ebenso werden Hotels und &hnliche Nutzungen mit Schutzanspruch gegen Larmimmissionen
nachts 50 dB(A) ausgeschlossen.

Schalltechnische Begriindung des Ausschlusses der ausnahmsweise nach § 8 Abs. 3
Nr. 1 BauNVO zuléssig betriebsbezogenen Wohnnutzungen

Entsprechend der TA Larm ist in einem Gewerbegebiet nachts ein Beurteilungspegel von
50 dB(A) zulassig. Wenn die Betriebe die fir die Nachtzeit festgesetzten LArmemissionskon-
tingente ausschopfen kann es sich ergeben, dass in der Nachbarschaft innerhalb des Gewer-
begebietes die Beurteilungspegel tber 50 dB(A) liegen. Somit kann nach den Mal3gaben der
TA Larm durch diese Larmeinwirkung in der Nachbarschaft (im Gewerbegebiet) einen Ab-
wehranspruch gegen diese Betriebe geltend machen werden. Dies hétte zur Folge, dass die
Larmemissionskontingente nicht ausgeschopft werden kdnnen. Daher wurden Wohnungen
fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber und Betriebsleiter sowie
Hotels und &hnliche Nutzungen (z.B. Boardinghaus) mit Schutzanspruch gegen LArmimmis-
sionen von nachts 50 dB(A) (mit 6ffenbaren Fenstern) ausgeschlossen.

Fur Burordume und &hnliche Nutzungen (Arztpraxis, Labor usw.) ist fir den Nachtzeitraum
der in der TA Larm fur den Tagzeitraum malf3gebliche Immissionsrichtwert von 65 dB(A) her-
anzuziehen. Der Schutzanspruch richtet sich nach Nr. 6.1 der TA Larm. Entsprechend der
Sonderfallprifung nach Nr. 3.2.2 wird davon ausgegangen, dass benutzte Biroraume auch
nachts nur den Schutzanspruch der Tageszeit haben.
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Gliederung des Bebauungsplanes und zulassige Nutzung und Zweckbestimmung des
Plangebietes

Das festgesetzte Gewerbegebiet wird intern nach 81 Abs. 4 Satz 1 BauNVO entsprechend
der Larmemissionseigenschaft gegliedert. Dies erfolgte um die Ansiedlung verschieden lauter
Betriebe zu ermdglichen.

Das festgesetzte Gewerbegebiet wird plantbergreifend gem. 81 Abs. 4 Satz 2 BauNVO ge-
gliedert.

Im Gemeindegebiet befindet sich der Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes Nr. 13 ,Gewerbegebiet Sud“. Innerhalb des Bebauungsplanes ,Bewerbegebiet Std*
werden die maximalen Larmemissionen durch die Festsetzung von Larmemissionskontingen-
ten nach der DIN 45691:2006-12 geregelt.

Die zulassigen Larmemissionskontingente sind so festgesetzt, dass die Zweckbestimmung
eines Gewerbegebietes entsprechend § 8 BauNVO (vorwiegende Unterbringung von nicht
erheblich belastigenden Gewerbebetrieben) gewahrt bleibt.

In der Normgebung ist nicht definiert, mit welchen Larmemissionen von nicht erheblich belas-
tigenden Gewerbebetrieben zu rechnen ist. Die DIN 18005 gibt als Orientierungshilfe fir Ge-
werbegebiete tagsiber und nachts einen flachenbezogenen Schallleistungspegel von
Lwamz = 60 dB(A) vor. In der Regel sind jedoch in Gewerbegebieten Hotels und Beherber-
gungsstatten zulassig.

Somit ergibt sich nach der Systematik der TA Larm nachts eine um 15 dB(A) geringere zulas-
sige Larmimmission. Auch wenn ein flachenbezogener Schallleistungspegel und ein Larm-
kontingent nicht dasselbe Larmverhalten definieren, kénnen diese BezugsgréfRen hilfsweise
als gleichwertig angesehen werden.

Im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 13 ,Gewerbegebiet Sid*
wird ein Emissionskontingent von Lex = 65 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht vorge-
geben. Somit wird die Ansiedlung von typischen Gewerbebetrieben (nicht erheblich belasti-
gende Gewerbebetriebe im Sinne des § 8 BauNVO) ermdoglicht.

Die Gemeinde Westendorf wird den Bebauungsplan Nr. 13 ,Gewerbegebiet Std“ als Refe-
renzgebiet zur Ansiedlung von nicht erheblich beldstigenden Gewerbebetrieben im Sinne des
§ 8 BauNVO erhalten

Somit ist innerhalb des Gebietes der Gemeinde der Gebietstypus eines Gewerbegebietes
nach § 8 BauNVO gewahrt.

Schutz vor Verkehrslarm fiir neue Gebaude im Plangebiet ohne Festsetzung

Westlich des Plangebietes verlauft die stark befahrene Bundesstrale B2 und nérdlich die
StaatsstraRe St. 2045 Von diesen Verkehrswegen werden Larmimmissionen im Plangebiet
verursacht.

Bei Anderung und Neuschaffung von schutzbediirftigen Raumen im Sinne der DIN 4109-
1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" sind die sich aus den
malfigeblichen Larmpegeln ergebenden baulichen SchallschutzmafRnahmen zu beachten.
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Diese sind im Rahmen der Planung der Gebaude zu ermitteln. Hierzu erfolgte keine Festset-
zung, da durch mdégliche vorgelagerte Gebéaude eine erhebliche Pegelminderung oder durch
hinterliegende Geb&ude durch Reflektionen eine erhebliche Pegelerh6hung auftreten kann.

Der Berechnung der Larmimmissionen und der Nachweis der Einhaltung der sich aus der DIN
4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" ergebenden An-
forderungen an die Auf3enbauteile ist im Rahmen der Entwurfsplanung und/oder Genehmi-
gungsplanung zu fuhren.

Planbedingter Fahrverkehr auf 6ffentlichen Verkehrswegen

Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt Uber die Planstral3e innerhalb des Geltungsbe-
reichs des sich momentan in Aufstellung befindlichen Gewerbegebietes ,Via Claudia Ost II*
der Markgemeinde Meitingen hin zur Stral3e Via Claudia. Die Stral3e Via Claudia mindet in
Richtung Norden in die die BundesstraRe B2 sowie die Staatsstralle St2045. Alternativ ist
eine Abfahrt von der Stral3e Via Claudia aus auch tber die Donauwdrther Straf3e nach Suden
maoglich.

Da die ErschliefSung des Plangebietes Uber den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Via
Claudia Ost Il erfolgt, wird die Ermittlung und Bewertung des planbedingten Fahrverkehrs auf
den offentlichen Verkehrswegen um schalltechnisch auf der sicheren Seite zu liegen in der
Summe fir beide Bebauungsplangebiete durchgefiihrt.

Es steht noch nicht endgultig und fur alle Teilflachen fest, welche Nutzungen zukinftig inner-
halb des Plangebiets angesiedelt werden. Entsprechend der aktuellen Planung wird in
Summe fur beiden Bebauungspléne ein mittleres Verkehrsaufkommen von insgesamt 1900
PKW-Fahrbewegungen und 90 LKW-Fahrbewegungen angesetzt.

Es zeigt sich, dass durch die Summe der angesetzten Fahrbewegungen aus dem Plangebiet
und dem Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplanes ,Gewerbegebietes Via Claudia
Ost 1I* die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 an den néchstgelegenen
schutzbedurftigen Nutzungen in der Donauwoérther Stral3e, der Via Claudia und der Staats-
strale St2045 vor allem zur Nachtzeit teilweise lberschritten werden. Die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV werden eingehalten.

Die in der Summe durch die geplanten Bebauungsplane ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost [*
und ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost II“ hervorgerufenen mdglichen Beeintrachtigungen an
den Verkehrswegen werden als zumutbar angesehen.

7.8 Abgrabungen und Aufschittungen

Um den Bodeneingriff so gering wie moglich zu halten sowie zum Schutz des Mutterbodens,
sind Aufschittungen zur Anpassung des Gelandes auf dem Grundstiick bis maximal der Hohe
der angrenzenden StralRenbegrenzungslinie zu-lassig. Wesentliche Veranderungen des na-
turlichen Gelandes sind dabei jedoch nicht zulassig. Etwaige notwendige Stutzmauern sind
aulRerhalb der Baugrenzen nicht zuldssig und Hohendifferenzen sind zudem durch Bdschun-
gen auszugleichen.
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7.9 Gestaltungsfestsetzungen

Dachformen, Dachneigungen

Im Sinne einer groRtmoglichen Gestaltungsfreiheit werden keine besonderen Festsetzungen
zu den Dachformen und Dachneigungen getroffen. Es sind Flachdacher (FD), Satteldacher
(SD), Pultdacher (PD) und Sheddéacher (SD) zuléssig. Die Dachneigung bei Hauptgebauden
darf max. 35° betragen, um ein einheitlichen Ortsbildcharakter zu erhalten.

Um ein stadtebauliches Gesamtbild zu schaffen, sind zusammengebaute Gebaude in Gestalt,
Dachform und Neigung aufeinander abzustimmen. Die Gestaltungsprioritat wird durch die zu-
erst errichteten Gebaude festgelegt. Unverkleidete Dachtragkonstruktionen sind oberhalb der
Dachhaut unzuléssig (z.B. Binder, Fachwerk, etc.).

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an maximal zwei Gebaudeseiten zulassig und dirfen eine Héhe von
2,0 m nicht Uberschreiten. Der maximale Flachenanteil pro Fassade darf dabei maximal 5 %
betragen. Die Werbeanlagen durfen die Wandhdhen nicht Uberschreiten. Zulassig ist maximal
ein Pylon pro Betrieb. Die maximal zuldssige Gesamthohe der Gebaude darf nicht Uberschritten
werden. Mit den getroffenen Festsetzungen wird erreicht, dass die Werbeanlagen nicht tiber die
Gebaude hinausragen und damit das Landschaftsbild negativ beeintrachtigen und sich Pylone
mit dieser Dimensionierung in das umgebende gewerblich genutzte Ortsbild integrieren las-
sen.

Unzulassig sind blinkende Blitzeffekte bei Leuchtwerbeanlagen, bewegte Schriftbdnder oder
ahnliche Lichteffekte wie Blink-, Wechsel- und Reflexbeleuchtung, grelle, blendende Lichter
und Werbeschilder, die bis in den StralBenraum hinein auskragen. Die Festsetzungen gewahr-
leisten, dass die sich Werbeanlagen den baulichen Anlagen unterordnen, sich besser in das
stadtebauliche Umfeld integrieren und insgesamt somit auch die Auffalligkeit des Betriebes
in der Fernwirkung gemindert wird.

Die Regelungen zur Plakatierung und zu Bildwerfern dienen der geordneten stadtebaulichen
Ordnung, dem Vermeiden von unkontrollierter Werbung sowie dem Schutz des Ortsbildes und
der Verkehrssicherheit. Durch die Beschrankung auf zugelassene Anschlagflachen und die
zeitliche Begrenzung bei Wahlplakaten wird eine tbersichtliche, nachvollziehbare und kon-
trollierbare Werbegestaltung gewabhrleistet. Die Genehmigungspflicht fir nicht gewerbliche
Plakatierung und Bildwerfer stellt sicher, dass 6ffentliche Flachen nicht Gbermafiig oder sto6-
rend genutzt werden und erméglicht der Gemeinde Westendorf die Vermeidung von Konflik-
ten zwischen verschiedenen Nutzungen.

8. NATURSCHUTZFACHLICHE AUSGLEICHSMARNAHMEN

Die Umsetzung des geplanten Bauvorhabens fiihrt zu einer nicht vermeidbaren Uberformung
und Veradnderung von Ackerflachen. Im Wesentlichen ergeben sich Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden. Die verbleibenden Auswirkungen auf die Schutzguter sind auszugleichen.

Eingriff und Ausgleich werden unter Anwendung des Bayerischen Leitfadens zur naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ermittelt.
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Die Ermittlung der Ausgleichsverpflichtung erfolgt im Umweltbericht unter D) 4.2. Die Aus-
gleichsflachen werden intern hergestellt.

9. ARTENSCHUTZ

Zum vorliegenden Bebauungsplan liegt eine gutachterliche Stellungnahme saP vor (Verfas-
ser: Dr. Hermann Stickroth, Stand 29.08.2025). Es wurde eine artenschutzrechtliche Rele-
vanzprufung erstellt.

Brutvogelerfassungen wurden im Frihjahr 2025 gemal der ,Methodenstandards zur Erfas-
sung der Brutvégel Deutschlands® (SUDBECK et al. 2005) (Schritt 2) durchgefiihrt. Die Kar-
tierung wurde an sieben Terminen wahrend der Brutzeit ausgefuhrt: Vier Begehungen erfolg-
ten am 20.3., 17.4., 22.5. und 11.6.2025 zur Hauptgesangszeit morgens. Zwei weitere Bege-
hungen erfolgten am 28.3.,30.4. und 24.6.2025 abends mit Klangattrappe, da dies die beste
Erfassungszeit fur Feldhihner ist. Bei den Kartierungen konnten keine Feldvogel festgestellt
werden. Eine Betroffenheit von Feldvogelarten ist also nicht gegeben. Auch die Kartierung
von Zauneidechsen wurde in vier Begehungen durchgefuhrt. Diese bezog sich auf Habitate
in randlicher Lage zum Planungsgebiet. Auch dabei wurden keine Eidechsen festgestellt. Eine
Betroffenheit von Zauneidechsen ist also nicht gegeben. Im Planungsgebiet selbst befinden
sich keine geeigneten Habitate.

Es kommen im Planungsgebiet also keine saP-relevanten Arten vor. Die Notwendigkeit fir
die Prifschritte ,Prifung der Verbotstatbestande®, ,Prifung vorgezogener Ausgleichsmal}-
nahmen (CEF-Malnahmen)“ und ,Ausnahmeprufung entfallt somit. Aus artenschutzrechtli-
cher Sicht gibt es keine Einwénde gegen das Vorhaben.

10. KLIMASCHUTZ UND KLIMAANPASSUNG

Bauleitplane sollen nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB dazu beitragen, eine menschenwirdige
Umwelt zu sichern und die natiirlichen Lebensgrundlagen zu schitzen und zu entwickeln,
auch in Verantwortung fur einen allgemeinen Klimaschutz. Bei der Aufstellung von Bauleit-
planen sind die Belange des Umweltschutzes, einschlie3lich des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame
und effiziente Nutzung von Energie zu bertcksichtigen (8 1 Abs. 5 BauGB; 8 1 Abs. 6 Nr. 7 f
BauGB).

Im vorliegenden Bebauungsplan wurden zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung insbe-
sondere nachfolgende Festsetzungen getroffen:

- Die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen Anlagen Giberbauten Flachen der
bebauten Grundsticke sind wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen und
als natirliche Vegetationsflache zu begrtinen. Dies wirkt einer Aufheizung der Flachen
entgegen.
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- Es werden private Grunflachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen festgesetzt. Dartiber hinaus ist je 500 m2 angefangener Grundstucksfla-
che mindestens ein heimischer Laubbaum gemal Pflanzenartenliste zu pflanzen. Diese
MaRnahmen wirken ebenfalls einer Aufheizung der Flachen entgegen und tragen einen
positiven Beitrag zum Klimaschutz bei.

- Das Gebiet wird an vorhandene Bebauung ausgewiesen, damit sind kiirzere Erschlie-
Bungswege gewahrleistet.

- Niederschlagswasser wird auf dem Grundstick gespeichert.

Solarenergie

Innerhalb des Bebauungsplanumgriffs kann die Nutzung von Solarenergie durch die Installa-
tion von Photovoltaikanlagen auf den Dachflachen der Neubauten weiter ausgebaut werden.
Durch die Orientierung der Dachflachen bzw. der Gebaudefassaden kann unter Beriicksich-
tigung der Verschattung, Neigungswinkel sowie die zur Verfiigung stehenden Flachen eine
bestmdgliche Energieausschépfung erreicht werden und somit ein Beitrag zur Energiewende
geleistet werden.

Durch die passive Nutzung der solaren Einstrahlung und der Gewinnung von Warme und
Strom, kdnnen Kosten gespart und dem Klimaschutz Rechnung getragen werden.

Im Falle eines Neubaus bestehen aulR3erhalb des Bebauungsplans bereits gesetzliche Best-
immungen inshesondere zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Ob der Baugrund im Baugebiet fiir einen Einsatz von Grundwasser-Warmepumpen geeignet
ist, ist im Einzelfall zu prifen. Die fachliche Begutachtung fir Anlagen bis zu einer Leistung
von 50 kJ/s wird hier von Privaten Sachverstandigen der Wasserwirtschaft (PSW) durchge-
fuhrt. Ob der Bau einer Erdwarmesondenanlage mdglich ist, muss im Einzelfall gepruft wer-
den.

11. FLACHENSTATISTIK

Geltungsbereich 27.457 m2 100,0 %
GE 23.953 m? 87.2%
Private Grinflachen 3.478 m? 12,7 %
Offentliche Verkehrsflachen 26 m2 0,1 %
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D) UMWELTBERICHT

gem. § 2a BauGB

1. GRUNDLAGEN

1.1  Einleitung

GemalR 8§ 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplanen eine Umweltprifung
durchzufihren, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt wer-
den.

1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplanes

Wie auch in der Begrindung dargestellt, hat die Gemeinde Westendorf beschlossen, den
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost |I“ aufzustellen, um die baurechtlichen Vo-
raussetzungen fir die Ansiedlung gewerblicher Unternehmen zu schaffen. Direkt stidlich an
den vorliegenden Bebauungsplan angrenzend plant der Markt Meitingen die Aufstellung des
Bebauungsplans ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost II“.

Der im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung notwendig werdende Ausgleichsbedarf wird
gemal des ,Leitfadens zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ ermittelt.

1.3 Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen festgelegten
umweltrelevanten Ziele und ihre Bertcksichtigung

GemalR § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane insbesondere ,die
Belange des Umweltschutzes, einschlie3lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das
Wirkungsgeflige zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt" zu bertick-
sichtigen.

Als Grundlage der Planung dienen das Naturschutzgesetz (BayNatSchG etc.), die Immissi-
onsschutz-Gesetzgebung, die Abfall- und Wassergesetzgebung und das Bundes-Boden-
schutzgesetz, das Landesentwicklungsprogramm Bayern (i.d.F. vom 01.06.2023), der Regi-
onalplan der Region Augsburg (i. d. F. v. 20.11.2007), die Flachennutzungsplane der Ge-
meinden und das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP).

1.3.1 Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan

Die allgemeinen Ziele und Grundsétze des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) und
des Regionalplans der Region Augsburg (RP 9), die fiir das Planungsvorhaben relevant sind,
sind in der Begrindung dargestellt.

1.3.2 Flachennutzungsplan

Im wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde Westendorf ist der Planungsbereich be-
reits als gewerbliche Bauflache dargestellt.
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1.3.3 Schutzgebiete

Das Plangebiet befindet sich aul3erhalb bekannter Schutzgebiete, schutzwirdiger Biotope
oder Naturdenkmalern.

1.3.4 Denkmalschutz

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich das Bodendenkmal D-7-7431-0106 ,Siedlung
der Vorgeschichte, Kdérpergraber des Frihmittelalters®. Ansonsten befinden sich keine be-
kannten Denkmaéler oder Bodendenkmaler innerhalb oder in unmittelbarer Nahe des Umgriffs
des Geltungsbereichs.

2. UMWELTAUSWIRKUNGEN BEI DURCHFUHRUNG DER PLANUNG

Nachfolgend wird eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)
abgegeben, einschliel3lich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich
beeinflusst werden. Im Rahmen der Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustands bei
Durchfithrung der Planung werden insbesondere die mdglichen erheblichen Auswirkungen
wahrend der Bau- und Betriebsphase von potentiellen, geplanten Vorhaben, in Bezug auf die
Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstaben a) bis i) BauGB, beschrieben.

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stu-
fen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.

Vermutlich keine erheblichen Auswirkungen sind zu folgenden Themen zu erwarten und werden
daher im Weiteren nicht weiter betrachtet:

- Art und Menge an Strahlung: Das ermdglichte Vorhaben lasst keine relevanten Auswir-
kungen zu.

- Art und Menge der erzeugten Abfalle und ihrer Beseitigung und Verwertung: Es ist von
keiner erheblichen Zunahme der Abféalle auszugehen. Die ordnungsgemalie Entsorgung
der hinzukommenden h&uslichen Abfélle ist nach derzeitigem Kenntnisstand gesichert.

- Risiken fur die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Bei-
spiel durch Unfalle oder Katastrophen): Diese Risiken sind mit dem erméglichten Vor-
haben nicht in erhéhtem Mal3e verbunden.

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Be-
ricksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf moglicherweise be-
troffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natirlichen
Ressourcen: Es sind derzeit keine Vorhaben in benachbarten Plangebieten bekannt,
die durch eine Kumulierung der Auswirkungen zu weiteren Auswirkungen fuhren wur-
den.

- Eingesetzte Techniken und Stoffe: Es werden voraussichtlich nur allgemein haufig ver-
wendete Techniken und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt.

Die beteiligten Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange sowie die Offentlichkeit
werden im Rahmen der offentlichen Auslegung aufgefordert, hierzu vorliegende Informatio-
nen mitzuteilen.
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2.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Bestandsaufnahme:

Das Plangebiet charakterisiert sich durch eine strukturarme offene (Acker-)Feldflur und be-
findet sich in keinem Schutzgebiet oder Naturpark. Auch sind innerhalb sowie im néaheren
Umfeld des Vorhabengebietes keine Biotope nach amtlicher Biotopkartierung vorhanden. Un-
mittelbar am ostlichen Rand des Geltungsbereiches befindet sich ein Okoflachenkataster. Der
gemal Genehmigung vom 15.11.2017 durchzufihrende Ausgleich ist laut dem Entwicklungs-
ziel: B - Feldgehdlze, Hecken, Geblsche, Gehdlzkultur.

Aufgrund der Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung, gewerbliche Be-
bauung direkt angrenzend im Westen und Osten sowie die direkt anschlieRende StralRe ,Via
Claudia® im Westen und die Staatsstrale 2045 im Norden kann fir die recht storempfindliche
Arten Kiebitz und Feldlerche zum jetzigen Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass
ein Brutvorkommen dieser Arten im Plangebiet nicht anzunehmen ist.

Wachtel und Rebhuhn sind toleranter als Kiebitz oder Feldlerche. Aufgrund der ausgepréagten
Siedlungsnéhe ist jedoch auch bei diesen Arten nicht von optimalen Bruthabitaten auszuge-
hen.

Auswirkungen:

Baubedingt

Baubedingt erfolgt eine Schadigung der vorhandenen Vegetationsdecke. AuRerdem ist wéah-
rend der Bauzeit mit erhéhten Schall- und Lichtemissionen sowie stofflichen Emissionen zu
rechnen. Dies kann bei larmempfindlichen Arten zu temporaren Storungen fuhren.

Anlagebedingt

Durch die Bodenversiegelung gehen Lebensraume fur Offenlandarten verloren. Nach derzei-
tigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Ackerflache aufgrund ihrer derzeitigen
landwirtschaftlichen Nutzung eine geringe Wertigkeit als Lebensraum fur Tiere und Pflanzen
aufweist. Des Weiteren wird im Zuge der Planung durch die Neupflanzung von Baumen und
Strauchern das Strukturreichtum im Vergleich zum Ausgangszustand erhdht.

Bewertung:

Die biologische Vielfalt ist aufgrund der derzeitigen Nutzung und der fehlenden unterschied-
lichen Lebensraumstrukturen als gering einzustufen. Es ist folglich davon auszugehen, dass
das Plangebiet nur eine geringe Bedeutung als Lebensraum fir Flora und Fauna hat. Nach
derzeitigem Kenntnisstand ist daher insgesamt von einer geringen Erheblichkeit der Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen auszugehen. Die biologische Vielfalt wird
durch die GrinmalRnahmen und Schaffung von Lebensraumen sogar erhdht, wodurch eine
Aufwertung und somit eine positive Auswirkung auf die Biodiversitat erwartet werden kann.
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2.2 Schutzgut Boden

Bestandsaufnahme:

GemaR der Ubersichtsbodenkarte (1:25.000) des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt er-
streckt sich Uber den Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost
I“ ausschlieRlich die Bodenart 85:

Fast ausschlieRlich Kalkpaternia aus Carbonatsand bis -schluff und / Giber Carbonatsandkies
(Auensediment, braun); altere Auenbereiche.

Abbildung 7: Ausschnitt Ubersichtsbodenkarten, Geltungsbereich (rot umrandet), dem BP ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I1*
(blau umrandet), © Bayerisches Landesamt fir Umwelt 2025, 0. M.

Aktuell wird die Flache intensiv ackerbaulich genutzt: Regelméfig werden Dingemittel und
Wirtschaftsdliinger ausgebracht, gefolgt von Bodenbearbeitungen zu Anbau und Ernte.

Die Geologische Einheit besteht aus Ablagerungen im Auenbereich, meist aus dem Jungho-
loz&n sowie polygenetischen Talfullungen, die z.T. aus der Wirmzeit stammen. Das Gestein
wird als Mergel, Lehm, Sand, Kies sowie z.T. Torf beschrieben.

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich als Acker genutzt. Eine Uberbauung liegt hier
noch nicht vor. Sowohl westlich als auch 6stlich des Plangebiets befinden sich bereits Ge-
werbegebiete.

Die Bodenzahl erreicht auf dem Gebiet der Gemeinde Westendorf einen Wert von 73 (Acker-
zahl 70), was im bundesweiten Mal3stab eine Gberdurchschnittliche Bodenqualitat widerspie-
gelt. Bodenartlich befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Westendorf Lehm. Aufgrund
einer auffallend geringen Austauschhéaufigkeit des Bodenwassers wird zudem das Riickhal-
tevermdgen fir wasserlosliche Stoffe als sehr hoch bewertet. Die Schutzwiirdigkeit des Stan-
dortes wird insgesamt als sehr hoch eingestuft.
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Angaben Bodenschatzung auf dem Gebiet der Gemeinde Westendorf

Kulturart A
Bodenart L
Zustands- / Bodenstufe 3
Entstehungsstufe / Klimastufe / Wasserverhaltnisse Al
Boden- / Grunlandgrundzahl 73
Acker- / Griinlandzahl 70
Sickerwasserrate [mm/a] = SR 150
Feldkapazitat des effektiven Wurzelraumes [mm] = FKwe 225,8
sonstiges

Bewertbare Bodenteilfunktionen Bewertungsklasse
Standortpotential fir natlrliche Vegetation 3
Retentionsvermébgen 3
Ruckhaltevermdgen fiir wasserldsliche Stoffe - Teil 1 5
Ruckhaltevermdgen fir Schwermetalle - Teil 2 4
Ertragsfahigkeit 4
MITTELWERT 3,8
BEWERTUNGSERGEBNIS sehr hoch

Tabelle 1: Bodenschéatzung fir die Flursticke 507, 508 und 508/1 der Gemeinde Westendorf; Eigene Berechnung; Quellen:
BayernAtlas, UmweltAtlas 2025

Auswirkungen:

Baubedingt

Durch Abtragungen und Aufschittungen sind Erdbewegungen zu erwarten. Wahrend der
Bauphase wird durch den Einsatz von Baumaschinen, durch Baustelleneinrichtungen und La-
gerplatzen Boden verdichtet.

Anlagebedingt

Anlagebedingt erhdht sich der Versiegelungsgrad durch das neue Gewerbegebiet gegeniiber
der jetzigen Nutzung als landwirtschaftliche Flache und zwar mit einer GRZ von 0,8 entspre-
chend den Orientierungswerten fur Gewerbegebiete.

Durch Festsetzungen werden im Bebauungsplan die negativen Auswirkungen von Versiege-
lung minimiert (Verwendung von versickerungsfahigen Beldgen, Reduzierung der zuldssigen
Grundflache, etc). Dungeeintrdge durch die Landwirtschaft bleiben zukunftig aufgrund der
Nutzungsanderung aus.

Bewertung:

Es ist insgesamt von Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit auf das Schutzgut Boden aus-
zugehen.
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2.3 Schutzgut Flache

Bestandsaufnahme:

Der Geltungsbereich wird derzeit als landwirtschaftliche Ackerflache genutzt. Sowohl im Wes-
ten als auch im Osten grenzen Gewerbegebiete an, im Westen verlauft die Via Claudia und
im Norden die Entlastungsstral3e Nord (Staatsstral3e).

Auswirkungen:

Baubedingt

Baubedingt ist eine temporare Einschrankung der Flachennutzbarkeit durch den Baustellen-
betrieb unvermeidbar.

Anlagebedingt

Mit Umsetzung des Bebauungsplans wird landwirtschaftliche Flache dauerhaft der Nutzung
entzogen.

Bewertung:
Aufgrund der Vorbelastung durch die nach zwei Seiten angrenzenden Gewerbegebiete sowie

die im Westen verlaufende Via Claudia und die im Norden verlaufende Entlastungsstral3e
Nord ist die Auswirkung auf das Schutzgut Flache dennoch als lediglich gering einzustufen.

2.4  Schutzgut Wasser

Bestandsaufnahme:

Der Geltungsbereich befindet sich au3erhalb von Trinkwasserschutzgebieten, liegt jedoch
vollstandig in einem wassersensiblen Bereich. Der Geltungsbereich befindet sich nicht in ei-
nem hochwassergeféahrdeten Bereich (HQextrem).

Aufgrund der derzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung als Wiese ist potentiell Dlingeeintrag
anzunehmen.
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| Trinkwasserschutzgebiete
' : festgeselzt
. Wassersensibler Bereich

Abbildung 8: Ausschnitt Trinkwasserschutzgebiete sowie wassersensibler Bereich, Geltungsbereich (rot umrandet), dem BP
,Gewerbegebiet Via Claudia Ost II* (blau umrandet), ©BayernAtlas 2025, 0. M.

Auswirkungen:

Baubedingt

Wahrend der Bauphase kommt es durch den Einsatz von Baumaschinen, durch Baustellen-
einrichtungen und Lagerplatzen zur Verdichtung des Bodens. Die Verdichtung vermindert das
Rickhaltevolumen des belebten Bodens und verringert somit die Grundwasserneubildung.

Anlagebedingt

Die zulassige Flachenversiegelung im Plangebiet fuhrt grundsatzlich zu einer Verringerung
der Grundwasserneubildung verbunden mit einer Erhdhung des Oberflachenabflusses. Der
Untergrund im Plangebiet weist gemaR der Ubersichtsbodenkarte des Bayerischen Landes-
amtes fur Umwelt aufgrund von Kiesvorkommen prinzipiell eine gute Durchlassigkeit auf, wel-
che lediglich durch die dartber liegende Bodenart Lehm etwas herabgesetzt ist. Eine Versi-
ckerung von Niederschlagswasser ist im gesamten Plangebiet mdglich.

Ein moglicher Dingemitteleintrag bleibt mit Durchfihrung der Planung aufgrund der Aufgabe
der landwirtschaftlichen Nutzung an dieser Stelle aus.

Bewertung:

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist insgesamt von Auswirkungen geringer Erheblichkeit
auf das Schutzgut Wasser auszugehen.
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2.5 Schutzgut Klima / Luft

Bestandsaufnahme:

Das Plangebiet wird landwirtschaftlich genutzt und kann aufgrund rascher nachtlicher Abkuh-
lung als Kaltluftschneise zwischen den beiden benachbarten Gewerbegebieten dienen. Durch
die landwirtschaftliche Nutzung kénnen aulRerdem phasenweise geruchsbelastigende Immis-
sionen von den Flachen in das weiter sudlich gelegene Siedlungsgebiet gelangen. Aufgrund
ihrer Kleinrdumigkeit hat die Flache insgesamt jedoch nur eine geringe Bedeutung fur das
Schutzgut Klima / Luft.

Auswirkungen:

Die unvermeidbare Versiegelung im Bereich des zu errichtenden Gewerbegebietes fuhrt zu
einer lokalen Abnahme des Kaltluftentstehungsgebietes. Jedoch werden durch Eingrinung
und Anpflanzung von Baumen und Strauchern schattenspendende Strukturen geschaffen, die
im Vergleich zu offenem Griunland einen grof3eren Kuhleffekt aufweisen. In Gesamtzusam-
menschau dirften sich die beiden Effekte in etwa aufheben.

Bewertung:

Insgesamt ist mit lediglich geringen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft zu rechnen.

2.6  Schutzgut Mensch

Bestandsaufnahme:

Derzeit erflillt das Plangebiet als landwirtschaftliche Nutzflache eine gewisse Versorgungs-
funktion und bindet Arbeitskraft an die Gemeinde. Mit der Errichtung eines Gewerbegebietes
wird die Bindung ortsanséassiger Bevolkerung an die Gemeinde erhdht. Die Biodiversitat wird
am Ort der externen Ausgleichsflache durch entsprechende Festsetzungen erhdht.

Relevante Einflisse sind die aus den benachbarten Gewerbegebieten bereits bestehenden
Immissionen insbesondere in Form von Larmbelastung. AuRerdem kénnen Gerliche aus der
Dingung sowie mdglicher Larm bei der Bewirtschaftung der verbleibenden landwirtschaftli-
chen Nutzflache in der Umgebung vorkommen. Eine Larmbelastung geht ferner von der im
Norden verlaufenden Entlastungsstrale Nord aus.

Auswirkungen:

Mit Realisierung des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I“ werden Flachen der
landwirtschaftlichen Nutzung dauerhaft entzogen. Insgesamt ist der betroffene Anteil jedoch
derart gering, dass keine negativen Auswirkungen auf die Versorgungsfunktion oder die Ar-
beitsplatzsituation vor Ort zu befiirchten sind. Im Gegensatz dazu steht die neu gewonnene
Nutzung als Gewerbegebiet, wodurch auch ein neuer Arbeitsraum geschaffen wird.

Bewertung:
Es ist mit keinen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch auszugehen.
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2.7 Schutzgut Landschaft

Bestandsaufnahme:

Das Gebiet dient derzeit nicht als Naherholungs- oder Freizeitgebiet. Landschaftlich dominie-
ren die beiden Gewerbegebiete westlich und 6stlich des Plangebietes sowie die Entlastungs-
stral3e Nord im Norden des Plangebietes.

Auswirkungen:

Baubedingt

Baubedingt kommt es zu einer Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch den Baustel-
lenbetrieb.

Anlagebedingt

Anlagebedingt fugt sich das Vorhaben nahtlos in die bereits vorhandene Struktur zwischen
den beiden bereits vorhandenen Gewerbegebieten ein.

Durch den Bebauungsplan ergeben sich hinsichtlich der Art und Dichte der Bebauung keine
wesentlichen Veranderungen gegeniber der bestehenden Siedlungsstruktur. Es sind keine
relevanten Auswirkungen auf das stadtebauliche Erscheinungsbild oder die Okologie zu er-
warten.

Bewertung:
Es sind keine nennenswerten Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu erwarten.

2.8 Schutzgut Kultur- und Sachguter

Bestandsaufnahme:

Unter Kultur- und Sachguter werden neben historischen Kulturlandschaften, geschiitzte oder
schitzenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmaler sowie alle weiteren Objekte (einschliel3-
lich ihres notwendigen Umgebungsbezuges) verstanden, die als kulturhistorisch bedeutsam
zu bezeichnen sind.

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich das Bodendenkmal D-7-7431-0106 ,Siedlung
der Vorgeschichte, Korpergraber des Frihmittelalters®.
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Abbildung 9: Ausschnitt Denkmaldaten, Geltungsbereich (rot umrandet), dem BP ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost II“ (blau
umrandet), bekannte Bodendenkmaler (Flachenfillung kréftig rot), ©BayernAtlas 2025, 0. M.

Vorsorglich wurde der betroffene Personenkreis (Eigentimer oder Besitzer der Grundstiicke
sowie Unternehmer und Leiter der Arbeiten) auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden
von Bodendenkmalern nach Art. 7 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG)
hingewiesen und der Inhalt des Art. 7 BayDSchG nachrichtlich in die Textlichen Hinweise
tubernommen.

Des Weiteren wurde bereits ein Gutachten zum Denkmalschutz in Auftrag gegeben, dessen
Erkenntnisse im weiteren Planungsprozess Berucksichtigung finden werden.

Auswirkungen:

Die Planungsflache hat zum jetzigen Erkenntnisstand voraussichtlich geringe Bedeutung fir
das Schutzgut Kultur- und Sachguiter.

2.9 Wechselwirkungen der Schutzguter, Kumulierung der Auswirkungen

Bedeutende Wechselwirkungen ergeben sich aufgrund der KleinrAumigkeit des Bebauungs-
plans und der durch Festsetzungen garantierten Minimierung negativer Eingriffsfolgen nicht.

Durch die Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete, unter
Bericksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mdglicherweise be-
troffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung natirlicher Ressourcen,
ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen.
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3. PROGNOSE UBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI
NICHTDURCHFUHRUNG DER PLANUNG (,,NULLVARIANTE®)

Bei Nichtdurchfihrung der Planung wirde der Planbereich weiterhin als intensive landwirt-
schaftliche Flache mit potentiellem Dungemitteleintrag ohne besonderen gestalterischen Wert
oder besondere Eighung als biodiversitatsforderndes Habitat genutzt werden.

4. GEPLANTE MABNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM
AUSGLEICH DER NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN

4.1 VermeidungsmalRnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzguter
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

- Eingrinung

- Erh6hung der Lebensraumvielfalt
Schutzgut Boden und Flache

- Begrenzung der GRZ auf 0,8

- Durchfiihrung von Erdarbeiten nach den Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731

- Verweis auf Leitfaden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes Bo-
dene.V.

Schutzgut Wasser
- Wasseraufnahmeféahige Belage nicht tGberbauter Grundstlicksflachen
- MaRnahmen zum Schutz vor Uberflutung infolge Starkregenereignisse
Schutzgut Klima und Luft

- Baum- und Strauchpflanzungen auf festgesetzten privaten Griinflachen sowie externen
Ausgleichsflachen

- Zusétzlich ist je 500 m? angefangener Grundstiicksflache mindestens ein heimischer
Laubbaum gemalR Pflanzenartenliste zu pflanzen.

Schutzgut Landschaftsbild
- Eingrinung im nérdlichen Bereich
Schutzgut Kultur- und Sachguter

- Verweis auf Art. 7 Bayerisches Denkmalschutzgesetz

4.2  Ermittlung des Ausgleichsbedarfs

Nach 8§ 1la (3) Satz 1 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich von Eingriffen in Natur
und Landschaft im Sinne der Eingriffsregelung nach dem BNatSchG im Rahmen der Abwa-
gung nach 8 1 Abs. 7 BauGB zu bertcksichtigen.
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Eingriff und Ausgleich werden unter Anwendung des Bayerischen Leitfadens zur naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung (Dezember 2021), im Rahmen des jewei-
ligen Bebauungsplans ermittelt.

Die Umsetzung des geplanten Bauvorhabens fiihrt zu einer nicht vermeidbaren Uberformung
und Veranderung von Ackerflachen. Im Wesentlichen ergeben sich keine relevanten Auswir-
kungen auf die Schutzguter. Die verbleibenden Auswirkungen auf die Schutzguter sind den-
noch auszugleichen.

Berechnung Ausgleich

Im Folgenden wird die Berechnung der Eingriffsermittiung sowie des Ausgleichsumfangs ta-
bellarisch dargestellt:

Eingriffsermittiung BP "Gewerbegebiet Via Claudia Ost "

Bestandserfassung Schutzgut Arten und Lebensraume

Beeintrachtigungs- WP

Bezeichnung BNT Bewertung Flache WP fakior (GRZ) Ausgleichsbedarf
Intensiv bewirtschafteter Acker (nach Planung GE) gering 23.979 3 0.8 575498
Summe des Ausgleichsbedarfs in Wertpunkten 57.549,60
Planungsfaktor Begrandung Sicherung % (max. 20%)
Natumnahe Gestaltung der Grinflachen Lebensraum far Tiere u_nd Pflanzen, stellen vielfaltige 5
Okosystemleistungen fiir Menschen bereit

Versickerungsfahige Belage Erhalt der Wasseraufnahmefahigkeit des Bodens 5
Summe 10
Summe Ausgleichsbedarf (WP) §1.794,64 |

Ausgleichsumfang BP "Gewerbegebiet Via Claudia Ost |

= Bewertung des Ausgleichsumfangs fiir das Schutzgut Arten und Lebensraume

5

E

E Ausgangszustand nach BNT-Liste Prognosezustand nach BNT-Liste Ausgleichsmaltnahme

= :

Code Bezeichnung Bewertung (WP) | Code Bezeichnung Bewertung (WP} Flache Aufwertung u’?#;?]l:l(c\‘z;}
Intensiv Extensivgrianland

1 G bewirtschafteter Acker 3 G214 (groker Teil artenreich) 10,00 7.399,00 .00 51.795

Summe des Ausgleichsumfangs in Wertpunkten 51.795

AusgleichsmalRnahmen

Der erforderliche naturschutzfachliche Ausgleich von ca. 5.820 m2 bzw. 51.795 Wertpunkten
soll extern auf Teilflachen der Flurnummer 722/48 des Marktes Thierhaupten hergestellt wer-
den.

Textliche Festsetzungen sind nicht erforderlich, da die Ausgleichsmalihahmen aul3erhalb der
Gemeinde stattfinden. Die Ausgleichsflachen befinden sich im Eigentum des Marktes Meitin-
gen und wurden bereits angelegt.

Es sind die Entwicklungsziele und Pflegemalinahmen gemafl dem Bestands-, Pflege- und
Entwicklungsplan von Partner fir Kommunal- und Umweltplanungen GbR (Abbildung 10) her-
zustellen.
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Entwicklungsziele / Aufivertung WF/m? (Ausgangszustand: A1l Intensivacker WP2)
[ artenreiches Extensivgriiniand (G214 - GUBS1E / WP9) [ artenarmes Extensivgriiniand (G213 - GX00BK / 1¥P6)

[ basiphytischer Trocken-/Halbtrockenrasen (G312 - GT6210 / Wpt0) [ | maBig artenreiche Feucht-/Nasswiese (G221 - GNOOBK / WP7)
: artenreiche Saume und Staudenfluren, frischer bis maBig trockener Standorte (K132 - GBOOBK / WP6)

- maBig artenreiche Sdume und Staudenfluren, frischer bis maBig trockener Standorte (K122 / WP<)

- mesophile Gebiische / Hecken (8112 - WHOOBK / WPS) % naturnahe, vegetationsarme Kiesflachen (041 / WP7)

[[TT] xompensationshiache Bebauungsplan Via Claudia Ost I, (51.795 Wertpunkte)

Biotop-/Nutzungstyp Wertpunkte Flache (m?)
artenreiches Extensivgriinland 49.748 55275
massig artenreiche Feucht-/Nasswiese 1.837 2625
vegetationsfreie/-arme Kiesflache 210 30
Gesamt 51.795 5.820

Abbildung 10: Lageplan Ausgleichsflache mit Legende (© Partner fur Kommunal- und Umweltplanungen GbR), 0. M.

5. ALTERNATIVE PLANUNGSMOGLICHKEITEN

Die unter D) 2 genannten erheblichen Auswirkungen wirden in &hnlicher Art und Weise auch
an anderen Standorten zum Tragen kommen und sind am gewdahlten Standort durch die in-
tensive Landwirtschaft sowie die landschaftliche Vorbelastung in Form der beiden unmittelbar
benachbarten Gewerbegebiete verhaltnisméagig niedrig.
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Im Vorfeld wurden verschiedene Zufahrtsvarianten tber die Via Claudia geprift. Aufgrund der
Grundsticksverteilungen der ansiedelnden Gewerbebetriebe und des Verkehrsaufkommens
an der Via Claudia wurde die sudliche Zufahrtsvariante im sich parallel in der Aufstellung
befindenden Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost II“ des Marktes Meitingen als
die sinnvollste bewertet. Neben der fir den Bebauungsplan vorgesehenen Variante gab es
auch eine Option mit einer moglichen Ringerschlielung. Die Gemeinden haben sich jedoch
aufgrund des Verlusts von Gewerbeflachen gegen diese Variante entschieden.

Zeichenerklarung
- Gewerbefidchen Prioritat A
| Gewerbefldchen Prioritdt B
| verketrstiichen

FuBweg

Grinfiichen (Bauverbotszone 20 m)

Baubeschrankungszone (40 m)
Wasserleitung

Abbildung 11: Variante der moglichen RingerschlieRung, o. M.

6. MONITORING

Die Gemeinde Westendorf Gberwacht gem. § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkun-
gen die auf Grund der Durchfihrung der Bauleitpl&ne eintreten, um insbesondere unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkungen frihzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete
MaRnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.
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Gegenstand der Uberwachung ist auch die Darstellungen und Festsetzungen der Flachen
und/oder MaRnahmen zum Ausgleich (8 1a Abs. 3 BauGB). Nach einer Dauer von 3 Jahren
ist zu prifen, ob die AusgleichsmalRnahmen gemaf den Festsetzungen des Bebauungsplans
umgesetzt wurden.

7. BESCHREIBUNG DER METHODIK

Der Umweltbericht wurde methodisch folgendermaf3en aufgebaut:

Die Bestandsaufnahme der umweltrelevanten Schutzguter erfolgte auf der Grundlage der Da-
ten des Flachennutzungsplans, der Erkenntnisse, die im Rahmen der Ausarbeitung des Be-
bauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* entstanden, eigener Erhebungen vor Ort so-
wie der Literatur der Ubergeordneten Planungsvorgaben, LEP, RP, etc. Fur die Eingriffsrege-
lung wurde der Bayerische Leitfaden verwendet (s.0.).

Als Unterlagen wurden verwendet:

- Bay. Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr: Bauen im Einklang mit Natur und
Landschaft — Eingriffsregelung in der Bauleitplanung — Ein Leitfaden. (Dezember 2021)

- Bay. Staatsministerium fir Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz: Der Umweltbe-
richt in der Praxis — Leitfaden zur Umweltprifung in der Bauleitplanung. (2. Auflage,
Januar 2007)

- Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz: FIN-WEB (Online-Viewer), Biotop-
kartierung Bayern

- BIS-Bayern (Bayerisches Landesamt fir Umwelt): GeoFachdatenAtlas (Bodeninforma-
tionssystem Bayern)

- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG), in der Fassung vom 23.02.2011
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), in der Fassung vom 03.07.2024
- Flachennutzungsplan der Gemeinde Westendorf i. d. F. v. 11.02.2003

- Regionaler Planungsverband Augsburg: Regionalplan Region Augsburg (RP 9) in der
Fassung vom 20.11.2007, Teilfortschreibung Ziel BIV 3.1.3 in der Fassung vom
03.03.2021.

- Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der Fassung vom 01.06.2023 (nichtamt-
liche Lesefassung)

- eigene Erhebungen

Der Umweltbericht stellt eine vorlaufige Fassung entsprechend dem bisherigen Planungs-
und Kenntnisstand dar. Im Rahmen des weiteren Verfahrens wird der Bericht parallel zur
Konkretisierung der Planung und unter Beriicksichtigung neuer Erkenntnisse (erganzende
oder vertiefende Untersuchungen, Stellungnahmen/Anregungen aus der Beteiligung der Of-
fentlichkeit bzw. der Fachbehdrden) angepasst und konkretisiert.
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8. ZUSAMMENFASSUNG

Um den zu erwartenden Eingriff beurteilen zu kénnen, wurden die méglichen Umweltauswir-
kungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt,
Boden, Flache, Wasser, Klima / Luft, Mensch, Landschaft sowie Kultur- und Sachgiter be-
wertet.

Abschliel3end lasst sich feststellen, dass durch die Planung keine erheblichen Beeintréchti-
gungen zu erwarten sind.

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse zur Bewertung der Auswirkungen auf die Schutz-
guter:

Schutzgut Erheblichkeit der Auswirkung
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt gering
Boden mittel
Flache gering
Wasser gering
Klima und Luft gering
Mensch keine
Landschaftsbild keine
Kultur- und Sachguter gering
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FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHME

VERFAHRENSVERMERKE
Art der baulichen Nutzung Grinflachen ) Baugrenze des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Via Claudia
ED Bestehende Haupt- und Nebengebaude —_—— Ost?l" P ‘ 1. Die Gemeinde Westendorf hat in der Sitzung vom 14.05.2025 geméB § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung
- Gewerbegebiete - Private Griinflichen des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Via Claudia Ost I" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
Ty Bestehende Grundstiicksgrenze . , Zufahrt des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Via Claudia wurde am . .2025 ortsiiblich bekannt gemacht.
mit Flurnummer Ost 11" o
MaB der baulichen Nutzung Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft Gemark 2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaB § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und
S . ) ) ) — T emarkungsgrenze Anhérung fiir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 14.05.2025 hat in der Zeit vom
Baugrenze Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strduchern 19.05.2025 bis 20.06.2025 fund
T 4 und sonstigen Bepflanzungen 09. Is 20.06.2025 stattgefunden.
—-—-—Bauverbotszone
3. Die friinzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréager 6ffentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 1
Verkehrsflachen Sonstige Planzeichen — — _ Baubeschrankungszone BauGB fiir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 14.05.2025 hat in der Zeit vom
) 19.05.2025 bis 20.06.2025 stattgefunden.
Offentliche StraBenverkehrsflachen Grenze des Geltungsbereiches
—o_o_Unterirdische Hauptversorgungs- und . . 3 i
Hauptabwasserleitungen 4. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 01.10.2025 wurde mit der Begriindung gemas §
o ) , ) {‘0 BemaBung in m
Lex tags  Emissionskontingente tags in dB (A) als Hochstmaf ’ 5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 01.10.2025 wurden die Behorden und
Lgk nachts  Emissionskontingente nachts in dB (A) als HochstmaB

sonstigen Tréger offentlicher Belange geméas § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.10.2025 bis
07.11.2025 beteiligt.

6. Die Gemeinde Westendorf hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 26.11.2025 den Bebauungsplan

gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 26.11.2025 als Satzung beschlossen.
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GEMEINDE WESTENDORF
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* Zusammenfassende Erklarung

ZUSAMMENFASSENDE ERKLARUNG

gem. § 10a Abs. 1 BauGB

1. VORBEMERKUNG

Die Gemeinde Westendorf hat mit Beschluss vom 26.11.2025 den Bebauungsplan ,Gewer-
begebiet Via Claudia Ost I gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 26.11.2025 als
Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost |“ wird damit
rechtskraftig.

Gemal § 10a Abs. 1 BauGB ist dem rechtskraftigen Bebauungsplan eine zusammenfassende
Erklarung Uber die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Offentlich-
keits- und Behotrdenbeteiligung im Bauleitplanverfahren berlcksichtigt wurden und aus wel-
chen Griinden der Plan nach Abwéagung mit den gepriften, in Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmaéglichkeiten gewdahlt wurde, beizufiigen.

2. ART UND WEISE, WIE DIE UMWELTBELANGE UND DIE ERGEBNISSE DER
OFFENTLICHKEITS- UND BEHORDENBETEILIGUNG IN DEM
BEBAUUNGSPLAN BERUCKSICHTIGT WURDEN

2.1 Umweltbelange

Nachfolgend sind die Art und Weise dargestellt, wie die Umweltbelange in dem Bebauungs-
plan bertcksichtigt wurden.

Die Umweltbelange wurden im Rahmen einer Umweltpriifung gem. § 2 Abs. 4 BauGB berlick-
sichtigt, in welcher die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in ei-
nem Umweltbericht gem. § 2a BauGB beschrieben und bewertet wurden. Die Ermittlung des
Eingriffs und des fiir die Planung erforderlichen naturschutzfachlichen Ausgleichs erfolgte auf
Grundlage des Leitfadens ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft — Eingriffsregelung
in der Bauleitplanung“ (Hrsg. Bay. Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr; 2021)
und ist ebenfalls im Umweltbericht dargestellt. Die Vermeidung und der Ausgleich voraus-
sichtlich erheblicher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts in seinen in 8 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB bezeichneten
Bestandteilen (Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefiige
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt) wurden dartiber hinaus in
der Abwégung nach 8 1 Absatz 7 BauGB bericksichtigt.

Die Bestandsaufnahme der umweltrelevanten Schutzgiter sowie die Beurteilung der Beein-
trachtigung erfolgte auf der Grundlage von eigenen Erhebungen vor Ort, Abstimmungen mit
den jeweiligen Fachbehérden sowie den Vorgaben tbergeordneter Planungen, wie dem Lan-
desentwicklungsprogramm (LEP), dem Regionalplan (RP) und dem Flachennutzungsplan mit
integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Westendorf.
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GEMEINDE WESTENDORF
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* Zusammenfassende Erklarung

Der Umweltbericht ist entsprechend § 2a BauGB ein gesonderter Teil der Begriindung zum
Bebauungsplan und lag somit ebenfalls gem. 88 3 Abs. 1/ 2 BauGB offentlich aus. Die Be-
horden und sonstigen Trager Offentlicher Belange wurden im Zuge der Beteiligung nach
88 4 Abs. 1/2 BauGB gebeten, zur Planung Stellung zu nehmen und sich auch zum erforder-
lichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB zu aul3ern.
Die von der Offentlichkeit sowie den Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange zur
Verflgung gestellten umweltbezogenen Informationen wurden im Zuge des Abwagungspro-
zesses gem. 8 1 Abs. 7 BauGB berucksichtigt.

Nachstehende Umweltbelange wurden wie folgt im Bebauungsplan berlcksichtigt:

Schutzgut Erheblichkeit der Auswirkung
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt gering
Boden mittel
Flache gering
Wasser gering
Klima und Luft gering
Mensch keine
Landschaftsbild keine
Kultur- und Sachguter gering

Die biologische Vielfalt wird durch die Grinmalinahmen und Schaffung von Lebensraumen
sogar erhéht, wodurch eine Aufwertung und somit eine positive Auswirkung auf die Biodiver-
sitat erwartet werden kann. Durch Festsetzungen werden im Bebauungsplan die negativen
Auswirkungen von Versiegelung minimiert (Verwendung von versickerungsfahigen Belagen,
Reduzierung der zuladssigen Grundflache, etc). Diingeeintrage durch die Landwirtschaft blei-
ben zukiinftig aufgrund der Nutzungsénderung aus.

Der Umweltbericht kam zu dem Ergebnis, dass durch die Umsetzung des Bebauungsplans
,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I* keine erhebliche Beeintrachtigung von Umweltbelangen
Zu erwarten ist.

2.2  Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung

Nachfolgend sind die Art und Weise der Beriicksichtigung der Ergebnisse der Offentlichkeits-
und Behoérdenbeteiligung zusammenfassend dargestellt. Detailliertere Ausfihrungen kénnen
den entsprechenden Sitzungsprotokollen zum Abwé&gungsvorgang entnommen werden.
Diese kdnnen in der Gemeinde Westendorf angefragt werden.
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GEMEINDE WESTENDORF
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I*

Zusammenfassende Erklarung

Der Gemeinderat hat sich in seinen Sitzungen zu den im Zuge der Offentlichkeits- und Be-
hordenbeteiligung vorgebrachten Stellungnahmen beraten und nachstehende Anregungen

und Hinweise wie folgt bertcksichtigt:

Ergebnis der Offentlichkeits- und Behor-
denbeteiligung

Berlcksichtigung im Bebauungsplan

Konkreter Bedarf beschreiben.

Konkretisierung des Bedarfs in der Begrin-
dung unter Punkt 1.

Aktualisierung der Rechtsgrundlagen.

Anpassung der Praambel.

Einfigen des neuen § 19 Abs. 5 BauNVO.

Streichen des Hinweises unter 8 2 Abs. 1 der
Textlichen Festsetzungen.

Definition der Bezugshohe fur Sheddacher.

Anpassung der Textlichen Festsetzungen
unter § 2 Abs. 2 Nr. 1.

Redaktionelle Uberarbeitung des Satzbaus.

Definition der Bezugshdhe unter § 2 Abs. 2
Nr. 1 der Textlichen Festsetzungen.

Rechtsklare Formulierung der abweichen-
den Bauweise.

Anpassung der Textlichen Festsetzungen
unter § 3 Abs. 1.

Festsetzungen zu regenerativen Energien.

Keine Festsetzung aufgrund gesetzlicher
Vorgaben. Streichen des 8§ 5 Abs. 1 der
Textlichen Festsetzungen.

Rechtsklare Festsetzung zu Geldndeveran-
derungen.

Anpassung der Textlichen Festsetzungen
unter § 8 Abs. 1.

Rechtsklare Uberarbeitung der Festsetzung
zu Nebengebauden.

Anpassung der Textlichen Festsetzungen
unter § 9 Abs. 1 Nr. 5.

Textliche Festsetzungen zu Flachen zum
Anpflanzen von Baumen, Strduchern und
sonstigen Bepflanzungen.

Textliche Festsetzungen unter § 6 Abs. 2.

Abwehrender Brandschutz.

Textliche Hinweise unter dem Punkt 7.

Ergadnzung der schalltechnischen Untersu-
chung.

Einarbeitung der schalltechnischen Untersu-
chung unter 8§ 7 der Textlichen Festsetzun-
gen, der Begriindung sowie in die Planzeich-
nung.

Prufen des Vorkommens von feldbritenden
Arten.

Bestandteil des Artenschutzgutachtens.
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GEMEINDE WESTENDORF
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I*

Zusammenfassende Erklarung

Festsetzen des Ausgleichsflachenbedarfs.

Festsetzungen zu Flachen aul3erhalb des
Gemeindegebietes sind nicht zulassig.

Mindestangaben zu Ausgleichsflachen.

Erganzung des Lageplans mit Beschreibung
im Umweltbericht unter Punkt 4.2.

Uberflutungen durch wild abflieBendes Was-
ser infolge von Starkregen.

Der natlrliche Ablauf wild abflieBenden
Wassers wird nicht zum Nachteil eines tiefen
liegenden Grundstiicks verstarkt oder auf
andere Weise veréandert.

Mitteilungspflichten gem. Art. 1 und 12 Abs.
2 BayBodSchG.

Kenntnisnahme.

Aktualisierung der Regelwerke zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung.

Anpassung der Textlichen Hinweise unter
Punkt 2.1.

Empfehlungen zu Gebauden und Elekt-
rotankstellen.

Textliche Hinweise unter dem Punkt 8.

Bodenerosion unproblematisch und Begriff
Wirtschaftsdlinger statt Jauche.

Anpassung des Umweltberichts unter Punkt
2.2.

Beschonigte Darstellung der Entwicklungs-
Ziele.

Verweis auf die Stellungnahmen der Regie-
rung von Schwaben und des Regionalen
Planungsverbands, wonach den Zielen des
LEP nicht widersprochen wird.

Ausschluss der Entstehung unzulassiger
Einzelhandelsagglomerationen.

VeraulRern der Flachen in Eigenverantwor-
tung.

Rechtsklare Uberarbeitung der maximalen
Bezugshdhe.

Anpassung der Textlichen Festsetzungen
unter § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1.

Rechtsklare Uberarbeitung der Bezugshohe
fur LKW-Andockstationen.

Anpassung der Textlichen Festsetzungen
unter § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2.

Rechtsklare Uberarbeitung der Formulie-
rung zur Pflicht fir die Herstellung von Stell-
platzen.

Anpassung der Textlichen Festsetzungen
unter § 4 Abs. 1.

Zweifel der Rechtsgrundlage zum Festset-
zen von Plakatierungen.

Festsetzungen zu Werbeanlagen gemali
Art. 81 BayBO. Verschieben der Textlichen
Festsetzungen zu 8 9 Abs. 2.

Zeitliche Darlegung der Erfullung der Aus-
gleichsverpflichtung.

Anpassung Punkt 4.2 im Umweltbericht.
Ausgleichsflachen  befinden  sich  im
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GEMEINDE WESTENDORF
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost I*

Zusammenfassende Erklarung

Eigentum des Marktes Meitingen und wur-
den bereits angelegt.

Einhaltung der Vorgaben der Abgrabungs-
genehmigung.

Kenntnisnahme.

Konkretisierung der Dokumentation der Be-
gehungen in der saP.

Ergadnzungen in saP und in der Begriindung
unter Punkt 9.

Art. 8 BayDschG kénnte ausreichen.

Art. 7 BayDschG, da aktuelle Einstufung als
Bodendenkmal.

Plangebiet grenzt an Kreisstral3e.

Anpassung des Punkts 3.2 in der Begrin-
dung.

3. GRUNDE FUR DIE WAHL

DES PLANS NACH ABWAGUNG

ANDERWEITIGER PLANUNGSMOGLICHKEITEN

Im Vorfeld wurden verschiedene Zufahrtsvarianten tber die Via Claudia geprift. Aufgrund der
Grundsticksverteilungen der ansiedelnden Gewerbebetriebe und des Verkehrsaufkommens
an der Via Claudia wurde die sudliche Zufahrtsvariante im sich parallel in der Aufstellung
befindenden Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Via Claudia Ost II“ des Marktes Meitingen als
die sinnvollste bewertet. Neben der fir den Bebauungsplan vorgesehenen Variante gab es
auch eine Option mit einer mdglichen Ringerschlielung. Die Gemeinden haben sich jedoch
aufgrund des Verlusts von Gewerbeflachen gegen diese Variante entschieden.

OPLA — Biiro fir Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg | Fassung vom 28.11.2025

Seite 7von 7



	Textliche Festsetzungen 26.11.2025
	Begründung mit Umweltbericht 26.11.2025
	Planzeichnung 26.11.2025
	P

	Zusammenfassende Erklärung

